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Vorwort 
 

Der Bundestag hat am 9. März 2017 ein Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts, zur Änderung der 

kaufrechtlichen Mängelhaftung, zur Stärkung des zivilprozessualen Rechtsschutzes und zum maschi-

nellen Siegel im Grundbuch- und Schiffsregisterverfahren verabschiedet (BT-Drucksache 18/8486 in 

der Fassung der BT-Drucksache 18/11437). Am 31. März 2017 hat das Gesetz den Bundesrat ohne 

inhaltliche Änderungen passiert (BR-Drucksachen 199/17 und 199/1/17) und wurde am 4. Mai 2017 im 

Bundesgesetzblatt veröffentlicht (BGBl. I 2017, S. 969 ff.). 

Nachfolgend finden Sie die relevanten Vorschriften insbesondere des neuen Bauvertragsrechts im Bür-

gerlichen Gesetzbuch (BGB) sowie weitere für das Bauen wichtige Rechtsnormen. 

Das Reformgesetz tritt in Kraft und findet Anwendung auf alle Schuldverhältnisse, die ab dem 1. Januar 

2018 entstehen (siehe dazu unsere Hinweise zu den Übergangsvorschriften am Anfang von Kapitel I 

und Kapitel II). Weil für bis dahin geschlossene Verträge weiterhin das BGB in seiner Fassung bis 31. 

Dezember 2017 gelten wird, auch wenn solche Verträge im Jahr 2018 oder später abgewickelt werden, 

finden Sie nachfolgend sowohl die bisherige als auch die neue BGB-Fassung. 
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I. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) (für Verträge bis 2017) 

Anmerkung:  

Das BGB in der bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Fassung findet Anwendung auf alle bis zu die-

sem Datum geschlossenen Verträge, auch wenn diese erst im Jahr 2018 oder später abgewickelt wer-

den. Für solche Verträge gilt also weiter bisheriges Recht. 

 

Titel 9 – Werkvertrag und ähnliche Verträge 

UNTERTITEL 1 – WERKVERTRAG 

§ 631 

Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag 

 (1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, 

der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. 

 (2) Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache 

als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein. 

§ 632 

Vergütung 

 (1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Herstellung des Werkes den Um-

ständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. 

 (2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige 

Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen. 

 (3) Ein Kostenanschlag ist im Zweifel nicht zu vergüten. 

§ 632 a 

Abschlagszahlungen 

 (1) Der Unternehmer kann von dem Besteller für eine vertragsgemäß erbrachte Leistung eine 

Abschlagszahlung in der Höhe verlangen, in der der Besteller durch die Leistung einen Wertzuwachs 

erlangt hat. Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abschlagszahlung nicht verweigert werden. § 641 
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Absatz 3 gilt entsprechend. Die Leistungen sind durch eine Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche 

und sichere Beurteilung der Leistungen ermöglichen muss. Die Sätze 1 bis 4 gelten auch für erforderli-

che Stoffe oder Bauteile, die angeliefert oder eigens angefertigt und bereitgestellt sind, wenn dem Be-

steller nach seiner Wahl Eigentum an den Stoffen oder Bauteilen übertragen oder entsprechende Si-

cherheit hierfür geleistet wird. 

 (2) Wenn der Vertrag die Errichtung oder den Umbau eines Hauses oder eines vergleichbaren 

Bauwerks zum Gegenstand hat und zugleich die Verpflichtung des Unternehmers enthält, dem Besteller 

das Eigentum an dem Grundstück zu übertragen oder ein Erbbaurecht zu bestellen oder zu übertragen, 

können Abschlagszahlungen nur verlangt werden, soweit sie gemäß einer Verordnung aufgrund von 

Artikel 244 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche vereinbart sind. 

 (3) Ist der Besteller ein Verbraucher und hat der Vertrag die Errichtung oder den Umbau eines 

Hauses oder eines vergleichbaren Bauwerks zum Gegenstand, ist dem Besteller bei der ersten Ab-

schlagszahlung eine Sicherheit für die rechtzeitige Herstellung des Werkes ohne wesentliche Mängel in 

Höhe von 5 vom Hundert des Vergütungsanspruchs zu leisten. Erhöht sich der Vergütungsanspruch 

infolge von Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages um mehr als 10 vom Hundert, ist dem Bestel-

ler bei der nächsten Abschlagszahlung eine weitere Sicherheit in Höhe von 5 vom Hundert des zusätzli-

chen Vergütungsanspruchs zu leisten. Auf Verlangen des Unternehmers ist die Sicherheitsleistung 

durch Einbehalt dergestalt zu erbringen, dass der Besteller die Abschlagszahlungen bis zu dem Ge-

samtbetrag der geschuldeten Sicherheit zurückhält. 

 (4) Sicherheiten nach dieser Vorschrift können auch durch eine Garantie oder ein sonstiges Zah-

lungsversprechen eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditin-

stituts oder Kreditversicherers geleistet werden. 

§ 633 

Sach- und Rechtsmangel 

 (1) Der Unternehmer hat dem Besteller das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaf-

fen. 

 (2) Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit hat. Soweit die 

Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist das Werk frei von Sachmängeln, 

1. wenn es sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst 

2. für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der 

gleichen Art üblich ist und die der Besteller nach der Art des Werkes erwarten kann. Einem Sachmangel 

steht es gleich, wenn der Unternehmer ein anderes als das bestellte Werk oder das Werk in zu geringer 

Menge herstellt. 
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 (3) Das Werk ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug auf das Werk keine oder nur die 

im Vertrag übernommenen Rechte gegen den Besteller geltend machen können. 

 

§ 634 

Rechte des Bestellers bei Mängeln 

Ist das Werk mangelhaft, kann der Besteller, wenn die Voraussetzungen der folgenden Vorschriften 

vorliegen und soweit nicht ein anderes bestimmt ist, 

1.  nach § 635 Nacherfüllung verlangen, 

2. nach § 637 den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen, 

3. nach den §§ 636, 323 und 326 Absatz 5 von dem Vertrag zurücktreten oder nach § 638 die Ver-

gütung mindern und 

4. nach den §§ 636, 280, 281, 283 und 311 a Schadensersatz oder nach § 284 Ersatz vergeblicher 

Aufwendungen verlangen. 

§ 634 a 

Verjährung der Mängelansprüche 

 (1) Die in § 634 Nummer 1, 2 und 4 bezeichneten Ansprüche verjähren 

1. vorbehaltlich der Nummer 2 in zwei Jahren bei einem Werk, dessen Erfolg in der Herstellung, 

Wartung oder Veränderung einer Sache oder in der Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleis-

tungen hierfür besteht, 

2. in fünf Jahren bei einem Bauwerk und einem Werk, dessen Erfolg in der Erbringung von Pla-

nungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht, und 

3. im Übrigen in der regelmäßigen Verjährungsfrist. 

 (2) Die Verjährung beginnt in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 mit der Abnahme. 

 (3) Abweichend von Absatz 1 Nummer 1 und 2 und Absatz 2 verjähren die Ansprüche in der re-

gelmäßigen Verjährungsfrist, wenn der Unternehmer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Im Fall des 

Absatzes 1 Nummer 2 tritt die Verjährung jedoch nicht vor Ablauf der dort bestimmten Frist ein. 

 (4) Für das in § 634 bezeichnete Rücktrittsrecht gilt § 218. Der Besteller kann trotz einer Unwirk-

samkeit des Rücktritts nach § 218 Absatz 1 die Zahlung der Vergütung insoweit verweigern, als er auf-

grund des Rücktritts dazu berechtigt sein würde. Macht er von diesem Recht Gebrauch, kann der Un-

ternehmer vom Vertrag zurücktreten. 
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 (5) Auf das in § 634 bezeichnete Minderungsrecht finden § 218 und Absatz 4 Satz 2 entsprechen-

de Anwendung. 

§ 635 

Nacherfüllung 

 (1) Verlangt der Besteller Nacherfüllung, so kann der Unternehmer nach seiner Wahl den Mangel 

beseitigen oder ein neues Werk herstellen. 

 (2) Der Unternehmer hat die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, ins-

besondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen. 

 (3) Der Unternehmer kann die Nacherfüllung unbeschadet des § 275 Absatz 2 und 3 verweigern, 

wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. 

 (4) Stellt der Unternehmer ein neues Werk her, so kann er vom Besteller Rückgewähr des man-

gelhaften Werkes nach Maßgabe der §§ 346 bis 348 verlangen. 

§ 636 

Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz 

Außer in den Fällen der § 281 Absatz 2 und 323 Absatz 2 bedarf es der Fristsetzung auch dann nicht, 

wenn der Unternehmer die Nacherfüllung gemäß § 635 Absatz 3 verweigert oder wenn die Nacherfül-

lung fehlgeschlagen oder dem Besteller unzumutbar ist. 

§ 637 

Selbstvornahme 

 (1) Der Besteller kann wegen eines Mangels des Werkes nach erfolglosem Ablauf einer von ihm 

zur Nacherfüllung bestimmten angemessenen Frist den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erfor-

derlichen Aufwendungen verlangen, wenn nicht der Unternehmer die Nacherfüllung zu Recht verwei-

gert. 

 (2) § 323 Absatz 2 findet entsprechende Anwendung. Der Bestimmung einer Frist bedarf es auch 

dann nicht, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Besteller unzumutbar ist. 

 (3) Der Besteller kann von dem Unternehmer für die zur Beseitigung des Mangels erforderlichen 

Aufwendungen Vorschuss verlangen. 



 

Baurecht to go   Seite 7 

 

§ 638 

Minderung 

 (1) Statt zurückzutreten, kann der Besteller die Vergütung durch Erklärung gegenüber dem Un-

ternehmer mindern. Der Ausschlussgrund des § 323 Absatz 5 Satz 2 findet keine Anwendung. 

 (2) Sind auf der Seite des Bestellers oder auf der Seite des Unternehmers mehrere beteiligt, so 

kann die Minderung nur von allen oder gegen alle erklärt werden. 

 (3) Bei der Minderung ist die Vergütung in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit 

des Vertragsschlusses der Wert des Werkes in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestan-

den haben würde. Die Minderung ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln. 

 (4) Hat der Besteller mehr als die geminderte Vergütung gezahlt, so ist der Mehrbetrag vom Un-

ternehmer zu erstatten. § 346 Absatz 1 und § 347 Absatz 1 finden entsprechende Anwendung. 

§ 639 

Haftungsausschluss 

Auf eine Vereinbarung, durch welche die Rechte des Bestellers wegen eines Mangels ausgeschlossen 

oder beschränkt werden, kann sich der Unternehmer nicht berufen, soweit er den Mangel arglistig ver-

schwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Werkes übernommen hat. 

§ 640 

Abnahme 

 (1) Der Besteller ist verpflichtet, das vertragsmäßig hergestellte Werk abzunehmen, sofern nicht 

nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen ist. Wegen unwesentlicher Mängel 

kann die Abnahme nicht verweigert werden. Der Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller das Werk 

nicht innerhalb einer ihm vom Unternehmer bestimmten angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu 

verpflichtet ist. 

 (2) Nimmt der Besteller ein mangelhaftes Werk gemäß Absatz 1 Satz 1 ab, obschon er den Man-

gel kennt, so stehen ihm die in § 634 Nummer 1 bis 3 bezeichneten Rechte nur zu, wenn er sich seine 

Rechte wegen des Mangels bei der Abnahme vorbehält. 
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§ 641 

Fälligkeit der Vergütung 

 (1) Die Vergütung ist bei der Abnahme des Werkes zu entrichten. Ist das Werk in Teilen abzu-

nehmen und die Vergütung für die einzelnen Teile bestimmt, so ist die Vergütung für jeden Teil bei des-

sen Abnahme zu entrichten. 

 (2) Die Vergütung des Unternehmers für ein Werk, dessen Herstellung der Besteller einem Drit-

ten versprochen hat, wird spätestens fällig, 

1. soweit der Besteller von dem Dritten für das versprochene Werk wegen dessen Herstellung seine 

Vergütung oder Teile davon erhalten hat, 

2. soweit das Werk des Bestellers von dem Dritten abgenommen worden ist oder als abgenommen 

gilt oder 

3. wenn der Unternehmer dem Besteller erfolglos eine angemessene Frist zur Auskunft über die in 

den Nummern 1 und 2 bezeichneten Umstände bestimmt hat. 

Hat der Besteller dem Dritten wegen möglicher Mängel des Werks Sicherheit geleistet, gilt Satz 1 nur, 

wenn der Unternehmer dem Besteller entsprechende Sicherheit leistet. 

 (3) Kann der Besteller die Beseitigung eines Mangels verlangen, so kann er nach der Fälligkeit 

die Zahlung eines angemessenen Teils der Vergütung verweigern; angemessen ist in der Regel das 

Doppelte der für die Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten. 

 (4) Eine in Geld festgesetzte Vergütung hat der Besteller von der Abnahme des Werkes an zu 

verzinsen, sofern nicht die Vergütung gestundet ist. 

§ 641 a 

(weggefallen) 

§ 642 

Mitwirkung des Bestellers 

 (1) Ist bei der Herstellung des Werkes eine Handlung des Bestellers erforderlich, so kann der 

Unternehmer, wenn der Besteller durch das Unterlassen der Handlung in Verzug der Annahme kommt, 

eine angemessene Entschädigung verlangen. 

 (2) Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich einerseits nach der Dauer des Verzugs und der 

Höhe der vereinbarten Vergütung, andererseits nach demjenigen, was der Unternehmer infolge des 

Verzugs an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben 

kann. 
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§ 643 

Kündigung bei unterlassener Mitwirkung 

Der Unternehmer ist im Falle des § 642 berechtigt, dem Besteller zur Nachholung der Handlung eine 

angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass er den Vertrag kündige, wenn die Handlung 

nicht bis zum Ablauf der Frist vorgenommen werde. Der Vertrag gilt als aufgehoben, wenn nicht die 

Nachholung bis zum Ablauf der Frist erfolgt. 

§ 644 

Gefahrtragung 

 (1) Der Unternehmer trägt die Gefahr bis zur Abnahme des Werkes. Kommt der Besteller in Ver-

zug der Annahme, so geht die Gefahr auf ihn über. Für den zufälligen Untergang und eine zufällige 

Verschlechterung des von dem Besteller gelieferten Stoffes ist der Unternehmer nicht verantwortlich. 

 (2) Versendet der Unternehmer das Werk auf Verlangen des Bestellers nach einem anderen Ort 

als dem Erfüllungsort, so finden die für den Kauf geltenden Vorschriften des § 447 entsprechende An-

wendung. 

§ 645 

Verantwortlichkeit des Bestellers 

 (1) Ist das Werk vor der Abnahme infolge eines Mangels des von dem Besteller gelieferten Stof-

fes oder infolge einer von dem Besteller für die Ausführung erteilten Anweisung untergegangen, ver-

schlechtert oder unausführbar geworden, ohne dass ein Umstand mitgewirkt hat, den der Unternehmer 

zu vertreten hat, so kann der Unternehmer einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Vergü-

tung und Ersatz der in der Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen verlangen. Das Gleiche gilt, wenn 

der Vertrag in Gemäßheit des § 643 aufgehoben wird. 

 (2) Eine weiter gehende Haftung des Bestellers wegen Verschuldens bleibt unberührt. 

§ 646 

Vollendung statt Abnahme 

Ist nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen, so tritt in den Fällen des § 634 a 

Absatz 2 und der §§ 641, 644 und 645 an die Stelle der Abnahme die Vollendung des Werkes. 
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§ 647 

Unternehmerpfandrecht 

Der Unternehmer hat für seine Forderungen aus dem Vertrag ein Pfandrecht an den von ihm hergestell-

ten oder ausgebesserten beweglichen Sachen des Bestellers, wenn sie bei der Herstellung oder zum 

Zwecke der Ausbesserung in seinen Besitz gelangt sind. 

 

 

§ 648 

Sicherungshypothek des Bauunternehmers 

 (1) Der Unternehmer eines Bauwerks oder eines einzelnen Teiles eines Bauwerks kann für seine 

Forderungen aus dem Vertrag die Einräumung einer Sicherungshypothek an dem Baugrundstück des 

Bestellers verlangen. Ist das Werk noch nicht vollendet, so kann er die Einräumung der Sicherungshy-

pothek für einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Vergütung und für die in der Vergütung 

nicht inbegriffenen Auslagen verlangen. 

 (2) Der Inhaber einer Schiffswerft kann für seine Forderungen aus dem Bau oder der Ausbesse-

rung eines Schiffes die Einräumung einer Schiffshypothek an dem Schiffsbauwerk oder dem Schiff des 

Bestellers verlangen; Absatz 1 Satz 2 gilt sinngemäß. § 647 findet keine Anwendung. 

§ 648 a 

Bauhandwerkersicherung 

 (1) Der Unternehmer eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines Teils davon kann vom Be-

steller Sicherheit für die auch in Zusatzaufträgen vereinbarte und noch nicht gezahlte Vergütung ein-

schließlich dazugehöriger Nebenforderungen, die mit 10 vom Hundert des zu sichernden Vergütungs-

anspruchs anzusetzen sind, verlangen. Satz 1 gilt in demselben Umfang auch für Ansprüche, die an die 

Stelle der Vergütung treten. Der Anspruch des Unternehmers auf Sicherheit wird nicht dadurch ausge-

schlossen, dass der Besteller Erfüllung verlangen kann oder das Werk abgenommen hat. Ansprüche, 

mit denen der Besteller gegen den Anspruch des Unternehmers auf Vergütung aufrechnen kann, blei-

ben bei der Berechnung der Vergütung unberücksichtigt, es sei denn, sie sind unstreitig oder rechtskräf-

tig festgestellt. Die Sicherheit ist auch dann als ausreichend anzusehen, wenn sich der Sicherungsge-

ber das Recht vorbehält, sein Versprechen im Falle einer wesentlichen Verschlechterung der Vermö-

gensverhältnisse des Bestellers mit Wirkung für Vergütungsansprüche aus Bauleistungen zu widerru-

fen, die der Unternehmer bei Zugang der Widerrufserklärung noch nicht erbracht hat. 
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 (2) Die Sicherheit kann auch durch eine Garantie oder ein sonstiges Zahlungsversprechen eines 

im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversiche-

rers geleistet werden. Das Kreditinstitut oder der Kreditversicherer darf Zahlungen an den Unternehmer 

nur leisten, soweit der Besteller den Vergütungsanspruch des Unternehmers anerkennt oder durch vor-

läufig vollstreckbares Urteil zur Zahlung der Vergütung verurteilt worden ist und die Voraussetzungen 

vorliegen, unter denen die Zwangsvollstreckung begonnen werden darf. 

 (3) Der Unternehmer hat dem Besteller die üblichen Kosten der Sicherheitsleistung bis zu einem 

Höchstsatz von 2 vom Hundert für das Jahr zu erstatten. Dies gilt nicht, soweit eine Sicherheit wegen 

Einwendungen des Bestellers gegen den Vergütungsanspruch des Unternehmers aufrechterhalten 

werden muss und die Einwendungen sich als unbegründet erweisen. 

 (4) Soweit der Unternehmer für seinen Vergütungsanspruch eine Sicherheit nach den Absätzen 1 

oder 2 erlangt hat, ist der Anspruch auf Einräumung einer Sicherungshypothek nach § 648 Absatz 1 

ausgeschlossen. 

 (5) Hat der Unternehmer dem Besteller erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung der Si-

cherheit nach Absatz 1 bestimmt, so kann der Unternehmer die Leistung verweigern oder den Vertrag 

kündigen. Kündigt er den Vertrag, ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlan-

gen; er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an 

Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder böswillig 

zu erwerben unterlässt. Es wird vermutet, dass danach dem Unternehmer 5 vom Hundert der auf den 

noch nicht erbrachten Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergütung zustehen. 

 (6) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung, wenn der Besteller 

1. eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen 

ist, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren unzulässig ist, oder 

2. eine natürliche Person ist und die Bauarbeiten zur Herstellung oder Instandsetzung eines Einfa-

milienhauses mit oder ohne Einliegerwohnung ausführen lässt. 

Satz 1 Nummer 2 gilt nicht bei Betreuung des Bauvorhabens durch einen zur Verfügung über die Fi-

nanzierungsmittel des Bestellers ermächtigten Baubetreuer. 

(7) Eine von den Vorschriften der Absätze 1 bis 5 abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 

§ 649 

Kündigungsrecht des Bestellers 

Der Besteller kann bis zur Vollendung des Werkes jederzeit den Vertrag kündigen. Kündigt der Bestel-

ler, so ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen; er muss sich jedoch 

dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen erspart oder 
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durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. Es 

wird vermutet, dass danach dem Unternehmer 5 vom Hundert der auf den noch nicht erbrachten Teil 

der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergütung zustehen. 

§ 650 

Kostenanschlag 

 (1) Ist dem Vertrag ein Kostenanschlag zugrunde gelegt worden, ohne dass der Unternehmer die 

Gewähr für die Richtigkeit des Anschlags übernommen hat, und ergibt sich, dass das Werk nicht ohne 

eine wesentliche Überschreitung des Anschlags ausführbar ist, so steht dem Unternehmer, wenn der 

Besteller den Vertrag aus diesem Grund kündigt, nur der im § 645 Absatz 1 bestimmte Anspruch zu. 

 (2) Ist eine solche Überschreitung des Anschlags zu erwarten, so hat der Unternehmer dem Be-

steller unverzüglich Anzeige zu machen. 

§ 651 

Anwendung des Kaufrechts 

Auf einen Vertrag, der die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender beweglicher Sachen zum 

Gegenstand hat, finden die Vorschriften über den Kauf Anwendung. § 442 Absatz 1 Satz 1 findet bei 

diesen Verträgen auch Anwendung, wenn der Mangel auf den vom Besteller gelieferten Stoff zurückzu-

führen ist. Soweit es sich bei den herzustellenden oder zu erzeugenden beweglichen Sachen um nicht 

vertretbare Sachen handelt, sind auch die §§ 642, 643, 645, 649 und 650 mit der Maßgabe anzuwen-

den, dass an die Stelle der Abnahme der nach den §§ 446 und 447 maßgebliche Zeitpunkt tritt. 
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II. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) (für Verträge ab 2018) 

Anmerkung:  

Das reformierte gesetzliche Bauvertragsrecht im BGB tritt am 1. Januar 2018 in Kraft und gilt für alle 

neuen Verträge, die ab diesem Datum geschlossen werden. 

 

UNTERTITEL 1 – WERKVERTRAG 

KAPITEL 1 

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN  

§ 631 

Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag 

 (1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, 

der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. 

 (2) Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache 

als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein. 

§ 632 

Vergütung 

 (1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Herstellung des Werkes den 

Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. 

 (2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmäßi-

ge Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen. 

 (3) Ein Kostenanschlag ist im Zweifel nicht zu vergüten. 

§ 632 a 

Abschlagszahlungen 

 (1) Der Unternehmer kann von dem Besteller eine Abschlagszahlung in Höhe des Wertes der 

von ihm erbrachten und nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen verlangen. Sind die erbrachten 
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Leistungen nicht vertragsgemäß, kann der Besteller die Zahlung eines angemessenen Teils des Ab-

schlags verweigern. Die Beweislast für die vertragsgemäße Leistung verbleibt bis zur Abnahme beim 

Unternehmer. § 641 Absatz 3 gilt entsprechend. Die Leistungen sind durch eine Aufstellung nachzuwei-

sen, die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistungen ermöglichen muss. Die Sätze 1 bis 5 gel-

ten auch für erforderliche Stoffe oder Bauteile, die angeliefert oder eigens angefertigt und bereitgestellt 

sind, wenn dem Besteller nach seiner Wahl Eigentum an den Stoffen oder Bauteilen übertragen oder 

entsprechende Sicherheit hierfür geleistet wird. 

 (2) Die Sicherheit nach Absatz 1 Satz 6 kann auch durch eine Garantie oder ein sonstiges Zah-

lungsversprechen eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditin-

stituts oder Kreditversicherers geleistet werden. 

§ 633 

Sach- und Rechtsmangel 

 (1) Der Unternehmer hat dem Besteller das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln zu ver-

schaffen. 

 (2) Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit hat. Soweit die 

Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist das Werk frei von Sachmängeln, 

1. wenn es sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst 

2. für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der 

gleichen Art üblich ist und die der Besteller nach der Art des Werkes erwarten kann. 

Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Unternehmer ein anderes als das bestellte Werk oder das 

Werk in zu geringer Menge herstellt. 

 (3) Das Werk ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug auf das Werk keine oder nur die 

im Vertrag übernommenen Rechte gegen den Besteller geltend machen können. 

§ 634 

Rechte des Bestellers bei Mängeln 

Ist das Werk mangelhaft, kann der Besteller, wenn die Voraussetzungen der folgenden Vorschriften 

vorliegen und soweit nicht ein anderes bestimmt ist, 

1. nach § 635 Nacherfüllung verlangen, 

2. nach § 637 den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen, 
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3. nach den §§ 636, 323 und 326 Absatz 5 von dem Vertrag zurücktreten oder nach § 638 die Ver-

gütung mindern und 

4. nach den §§ 636, 280, 281, 283 und 311 a Schadensersatz oder nach § 284 Ersatz vergeblicher 

Aufwendungen verlangen. 

§ 634 a 

Verjährung der Mängelansprüche 

 (1) Die in § 634 Nummer 1, 2 und 4 bezeichneten Ansprüche verjähren 

1. vorbehaltlich der Nummer 2 in zwei Jahren bei einem Werk, dessen Erfolg in der Herstellung, 

Wartung oder Veränderung einer Sache oder in der Erbringung von Planungs- oder Überwa-

chungsleistungen hierfür besteht, 

2. in fünf Jahren bei einem Bauwerk und einem Werk, dessen Erfolg in der Erbringung von Pla-

nungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht, und 

3. im Übrigen in der regelmäßigen Verjährungsfrist. 

 (2) Die Verjährung beginnt in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 mit der Abnahme. 

 (3) Abweichend von Absatz 1 Nummer 1 und 2 und Absatz 2 verjähren die Ansprüche in der 

regelmäßigen Verjährungsfrist, wenn der Unternehmer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Im Fall 

des Absatzes 1 Nummer 2 tritt die Verjährung jedoch nicht vor Ablauf der dort bestimmten Frist ein. 

 (4) Für das in § 634 bezeichnete Rücktrittsrecht gilt § 218. Der Besteller kann trotz einer Unwirk-

samkeit des Rücktritts nach § 218 Absatz 1 die Zahlung insoweit verweigern, als er aufgrund des Rück-

tritts dazu berechtigt sein würde. Macht er von diesem Recht Gebrauch, kann der Unternehmer vom 

Vertrag zurücktreten. 

 (5) Auf das in § 634 bezeichnete Minderungsrecht finden § 218 und Absatz 4 Satz 2 entspre-

chende Anwendung. 

§ 635 

Nacherfüllung 

 (1) Verlangt der Besteller Nacherfüllung, so kann der Unternehmer nach seiner Wahl den Man-

gel beseitigen oder ein neues Werk herstellen. 

 (2) Der Unternehmer hat die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, ins-

besondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen. 
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 (3) Der Unternehmer kann die Nacherfüllung unbeschadet des § 275 Absatz 2 und 3 verwei-

gern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. 

 (4) Stellt der Unternehmer ein neues Werk her, so kann er vom Besteller Rückgewähr des man-

gelhaften Werkes nach Maßgabe der §§ 346 bis 348 verlangen. 

§ 636 

Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz 

Außer in den Fällen der § 281 Absatz 2 und 323 Absatz 2 bedarf es der Fristsetzung auch dann 

nicht, wenn der Unternehmer die Nacherfüllung gemäß § 635 Absatz 3 verweigert oder wenn die Nach-

erfüllung fehlgeschlagen oder dem Besteller unzumutbar ist. 

§ 637 

Selbstvornahme 

 (1) Der Besteller kann wegen eines Mangels des Werkes nach erfolglosem Ablauf einer von ihm 

zur Nacherfüllung bestimmten angemessenen Frist den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erfor-

derlichen Aufwendungen verlangen, wenn nicht der Unternehmer die Nacherfüllung zu Recht verwei-

gert. 

 (2) § 323 Absatz 2 findet entsprechende Anwendung. Der Bestimmung einer Frist bedarf es 

auch dann nicht, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Besteller unzumutbar ist. 

 (3) Der Besteller kann von dem Unternehmer für die zur Beseitigung des Mangels erforderlichen 

Aufwendungen Vorschuss verlangen. 

§ 638 

Minderung 

(1) Statt zurückzutreten, kann der Besteller die Vergütung durch Erklärung gegenüber dem Un-

ternehmer mindern. Der Ausschlussgrund des § 323 Absatz 5 Satz 2 findet keine Anwendung. 

(2) Sind auf der Seite des Bestellers oder auf der Seite des Unternehmers mehrere beteiligt, so 

kann die Minderung nur von allen oder gegen alle erklärt werden. 

(3) Bei der Minderung ist die Vergütung in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit 

des Vertragsschlusses der Wert des Werkes in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestan-

den haben würde. Die Minderung ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln. 
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(4) Hat der Besteller mehr als die geminderte Vergütung gezahlt, so ist der Mehrbetrag vom Un-

ternehmer zu erstatten. § 346 Absatz 1 und § 347 Absatz 1 finden entsprechende Anwendung. 

§ 639 

Haftungsausschluss 

Auf eine Vereinbarung, durch welche die Rechte des Bestellers wegen eines Mangels ausge-

schlossen oder beschränkt werden, kann sich der Unternehmer nicht berufen, soweit er den Mangel 

arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Werkes übernommen hat. 

§ 640 

Abnahme 

 (1) Der Besteller ist verpflichtet, das vertragsmäßig hergestellte Werk abzunehmen, sofern nicht 

nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen ist. Wegen unwesentlicher Mängel 

kann die Abnahme nicht verweigert werden. 

 (2) Als abgenommen gilt ein Werk auch, wenn der Unternehmer dem Besteller nach Fertigstel-

lung des Werks eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der Besteller die Abnahme nicht 

innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert hat. Ist der Besteller ein Ver-

braucher, so treten die Rechtsfolgen des Satzes 1 nur dann ein, wenn der Unternehmer den Besteller 

zusammen mit der Aufforderung zur Abnahme auf die Folgen einer nicht erklärten oder ohne Angabe 

von Mängeln verweigerten Abnahme hingewiesen hat; der Hinweis muss in Textform erfolgen. 

 (3) Nimmt der Besteller ein mangelhaftes Werk gemäß Absatz 1 Satz 1 ab, obschon er den 

Mangel kennt, so stehen ihm die in § 634 Nummer 1 bis 3 bezeichneten Rechte nur zu, wenn er sich 

seine Rechte wegen des Mangels bei der Abnahme vorbehält. 

§ 641 

Fälligkeit der Vergütung 

 (1) Die Vergütung ist bei der Abnahme des Werkes zu entrichten. Ist das Werk in Teilen abzu-

nehmen und die Vergütung für die einzelnen Teile bestimmt, so ist die Vergütung für jeden Teil bei des-

sen Abnahme zu entrichten. 

 (2) Die Vergütung des Unternehmers für ein Werk, dessen Herstellung der Besteller einem Drit-

ten versprochen hat, wird spätestens fällig, 

1. soweit der Besteller von dem Dritten für das versprochene Werk wegen dessen Herstellung seine 

Vergütung oder Teile davon erhalten hat, 
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2. soweit das Werk des Bestellers von dem Dritten abgenommen worden ist oder als abgenommen 

gilt oder 

3. wenn der Unternehmer dem Besteller erfolglos eine angemessene Frist zur Auskunft über die in 

den Nummern 1 und 2 bezeichneten Umstände bestimmt hat. 

Hat der Besteller dem Dritten wegen möglicher Mängel des Werks Sicherheit geleistet, gilt Satz 1 nur, 

wenn der Unternehmer dem Besteller entsprechende Sicherheit leistet. 

 (3) Kann der Besteller die Beseitigung eines Mangels verlangen, so kann er nach der Fälligkeit 

die Zahlung eines angemessenen Teils der Vergütung verweigern; angemessen ist in der Regel das 

Doppelte der für die Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten. 

 (4) Eine in Geld festgesetzte Vergütung hat der Besteller von der Abnahme des Werkes an zu 

verzinsen, sofern nicht die Vergütung gestundet ist. 

§ 641 a (weggefallen) 

§ 641 a: aufgeh. durch Artikel 1 Nummer 4 G vom 23. Oktober 2008 I 2022 mWv 1. Januar 2009 

§ 642 

Mitwirkung des Bestellers 

 (1) Ist bei der Herstellung des Werkes eine Handlung des Bestellers erforderlich, so kann der 

Unternehmer, wenn der Besteller durch das Unterlassen der Handlung in Verzug der Annahme kommt, 

eine angemessene Entschädigung verlangen. 

 (2) Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich einerseits nach der Dauer des Verzugs und der 

Höhe der vereinbarten Vergütung, andererseits nach demjenigen, was der Unternehmer infolge des 

Verzugs an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben 

kann. 

§ 643 

Kündigung bei unterlassener Mitwirkung 

Der Unternehmer ist im Falle des § 642 berechtigt, dem Besteller zur Nachholung der Handlung 

eine angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass er den Vertrag kündige, wenn die Hand-

lung nicht bis zum Ablauf der Frist vorgenommen werde. Der Vertrag gilt als aufgehoben, wenn nicht 

die Nachholung bis zum Ablauf der Frist erfolgt. 
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§ 644 

Gefahrtragung 

 (1) Der Unternehmer trägt die Gefahr bis zur Abnahme des Werkes. Kommt der Besteller in 

Verzug der Annahme, so geht die Gefahr auf ihn über. Für den zufälligen Untergang und eine zufällige 

Verschlechterung des von dem Besteller gelieferten Stoffes ist der Unternehmer nicht verantwortlich. 

 (2) Versendet der Unternehmer das Werk auf Verlangen des Bestellers nach einem anderen Ort 

als dem Erfüllungsort, so finden die für den Kauf geltenden Vorschriften des § 447 entsprechende An-

wendung. 

§ 645 

Verantwortlichkeit des Bestellers 

Ist das Werk vor der Abnahme infolge eines Mangels des von dem Besteller gelieferten Stoffes 

oder infolge einer von dem Besteller für die Ausführung erteilten Anweisung untergegangen, ver-

schlechtert oder unausführbar geworden, ohne dass ein Umstand mitgewirkt hat, den der Unternehmer 

zu vertreten hat, so kann der Unternehmer einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Vergü-

tung und Ersatz der in der Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen verlangen. Das Gleiche gilt, wenn 

der Vertrag in Gemäßheit des § 643 aufgehoben wird. 

§ 646 

Vollendung statt Abnahme 

Ist nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen, so tritt in den Fällen des 

§ 634 a Absatz 2 und der §§ 641, 644 und 645 an die Stelle der Abnahme die Vollendung des Werkes. 

§ 647 

Unternehmerpfandrecht 

Der Unternehmer hat für seine Forderungen aus dem Vertrag ein Pfandrecht an den von ihm 

hergestellten oder ausgebesserten beweglichen Sachen des Bestellers, wenn sie bei der Herstellung 

oder zum Zwecke der Ausbesserung in seinen Besitz gelangt sind. 
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§ 647 a 

Sicherungshypothek des Inhabers einer Schiffswerft 

 Der Inhaber einer Schiffswerft kann für seine Forderungen aus dem Bau oder der Ausbesserung 

eines Schiffes die Einräumung einer Schiffshypothek an dem Schiffsbauwerk oder dem Schiff des Be-

stellers verlangen. Ist das Werk noch nicht vollendet, so kann er die Einräumung der Schiffshypothek 

für einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Vergütung und für die in der Vergütung nicht 

inbegriffenen Auslagen verlangen. § 647 findet keine Anwendung.  

§ 648 

Kündigungsrecht des Bestellers 

 Der Besteller kann bis zur Vollendung des Werkes jederzeit den Vertrag kündigen. Kündigt der 

Besteller, so ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen; er muss sich je-

doch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen er-

spart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unter-

lässt. Es wird vermutet, dass danach dem Unternehmer 5 vom Hundert der auf den noch nicht erbrach-

ten Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergütung zustehen. 

§ 648 a 

Kündigung aus wichtigem Grund 

 (1) Beide Vertragsparteien können den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksich-

tigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortset-

zung des Vertragsverhältnisses bis zur Fertigstellung des Werks nicht zugemutet werden kann. 

 (2) Eine Teilkündigung ist möglich; sie muss sich auf einen abgrenzbaren Teil des geschuldeten 

Werks beziehen. 

 (3) § 314 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 

 (4) Nach der Kündigung kann jede Vertragspartei von der anderen verlangen, dass sie an einer 

gemeinsamen Feststellung des Leistungsstandes mitwirkt. Verweigert eine Vertragspartei die Mitwir-

kung oder bleibt sie einem vereinbarten oder einem von der anderen Vertragspartei innerhalb einer 

angemessenen Frist bestimmten Termin zur Leistungsstandfeststellung fern, trifft sie die Beweislast für 

den Leistungsstand zum Zeitpunkt der Kündigung. Dies gilt nicht, wenn die Vertragspartei infolge eines 

Umstands fernbleibt, den sie nicht zu vertreten hat und den sie der anderen Vertragspartei unverzüglich 

mitgeteilt hat. 
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 (5) Kündigt eine Vertragspartei aus wichtigem Grund, ist der Unternehmer nur berechtigt, die 

Vergütung zu verlangen, die auf den bis zur Kündigung erbrachten Teil des Werks entfällt. 

 (6) Die Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen, wird durch die Kündigung nicht ausge-

schlossen. 

§ 649 

Kostenanschlag 

 (1) Ist dem Vertrag ein Kostenanschlag zugrunde gelegt worden, ohne dass der Unternehmer 

die Gewähr für die Richtigkeit des Anschlags übernommen hat, und ergibt sich, dass das Werk nicht 

ohne eine wesentliche Überschreitung des Anschlags ausführbar ist, so steht dem Unternehmer, wenn 

der Besteller den Vertrag aus diesem Grund kündigt, nur der im § 645 Absatz 1 bestimmte Anspruch zu. 

 (2) Ist eine solche Überschreitung des Anschlags zu erwarten, so hat der Unternehmer dem 

Besteller unverzüglich Anzeige zu machen. 

§ 650 

Anwendung des Kaufrechts 

 Auf einen Vertrag, der die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender beweglicher Sachen 

zum Gegenstand hat, finden die Vorschriften über den Kauf Anwendung. § 442 Absatz 1 Satz 1 findet 

bei diesen Verträgen auch Anwendung, wenn der Mangel auf den vom Besteller gelieferten Stoff zu-

rückzuführen ist. Soweit es sich bei den herzustellenden oder zu erzeugenden beweglichen Sachen um 

nicht vertretbare Sachen handelt, sind auch die §§ 642, 643, 645, 648 und 649 mit der Maßgabe anzu-

wenden, dass an die Stelle der Abnahme der nach den §§ 446 und 447 maßgebliche Zeitpunkt tritt. 

KAPITEL 2 

BAUVERTRAG 

§ 650 a 

Bauvertrag 

 (1) Ein Bauvertrag ist ein Vertrag über die Herstellung, die Wiederherstellung, die Beseitigung 

oder den Umbau eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines Teils davon. Für den Bauvertrag gel-

ten ergänzend die folgenden Vorschriften dieses Kapitels. 
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 (2) Ein Vertrag über die Instandhaltung eines Bauwerks ist ein Bauvertrag, wenn das Werk für 

die Konstruktion, den Bestand oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch von wesentlicher Bedeutung 

ist. 

§ 650 b 

Änderung des Vertrags; Anordnungsrecht des Bestellers 

 (1) Begehrt der Besteller 

1. eine Änderung des vereinbarten Werkerfolgs (§ 631 Absatz 2) oder 

2. eine Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, 

streben die Vertragsparteien Einvernehmen über die Änderung und die infolge der Änderung zu leisten-

de Mehr- oder Mindervergütung an. Der Unternehmer ist verpflichtet, ein Angebot über die Mehr- oder 

Mindervergütung zu erstellen, im Falle einer Änderung nach Satz 1 Nummer 1 jedoch nur, wenn ihm die 

Ausführung der Änderung zumutbar ist. Macht der Unternehmer betriebsinterne Vorgänge für die Un-

zumutbarkeit einer Anordnung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 geltend, trifft ihn die Beweislast hierfür. 

Trägt der Besteller die Verantwortung für die Planung des Bauwerks oder der Außenanlage, ist der 

Unternehmer nur dann zur Erstellung eines Angebots über die Mehr- oder Mindervergütung verpflichtet, 

wenn der Besteller die für die Änderung erforderliche Planung vorgenommen und dem Unternehmer zur 

Verfügung gestellt hat. Begehrt der Besteller eine Änderung, für die dem Unternehmer nach § 650 c 

Absatz 1 Satz 2 kein Anspruch auf Vergütung für vermehrten Aufwand zusteht, streben die Parteien nur 

Einvernehmen über die Änderung an; Satz 2 findet in diesem Fall keine Anwendung. 

 (2) Erzielen die Parteien binnen 30 Tagen nach Zugang des Änderungsbegehrens beim Unter-

nehmer keine Einigung nach Absatz 1, kann der Besteller die Änderung in Textform anordnen. Der Un-

ternehmer ist verpflichtet, der Anordnung des Bestellers nachzukommen, einer Anordnung nach Absatz 

1 Satz 1 Nummer 1 jedoch nur, wenn ihm die Ausführung zumutbar ist. Absatz 1 Satz 3 gilt entspre-

chend. 

§ 650 c 

Vergütungsanpassung bei Anordnungen nach § 650 b Absatz 2 

 (1) Die Höhe des Vergütungsanspruchs für den infolge einer Anordnung des Bestellers nach 

§ 650 b Absatz 2 vermehrten oder verminderten Aufwand ist nach den tatsächlich erforderlichen Kosten 

mit angemessenen Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn zu ermitteln. Um-

fasst die Leistungspflicht des Unternehmers auch die Planung des Bauwerks oder der Außenanlage, 

steht diesem im Fall des § 650 b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 kein Anspruch auf Vergütung für vermehr-

ten Aufwand zu. 
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 (2) Der Unternehmer kann zur Berechnung der Vergütung für den Nachtrag auf die Ansätze in 

einer vereinbarungsgemäß hinterlegten Urkalkulation zurückgreifen. Es wird vermutet, dass die auf 

Basis der Urkalkulation fortgeschriebene Vergütung der Vergütung nach Absatz 1 entspricht. 

 (3) Bei der Berechnung von vereinbarten oder gemäß § 632 a geschuldeten Abschlagszahlun-

gen kann der Unternehmer 80 Prozent einer in einem Angebot nach § 650 b Absatz 1 Satz 2 genannten 

Mehrvergütung ansetzen, wenn sich die Parteien nicht über die Höhe geeinigt haben oder keine an-

derslautende gerichtliche Entscheidung ergeht. Wählt der Unternehmer diesen Weg und ergeht keine 

anderslautende gerichtliche Entscheidung, wird die nach den Absätzen 1 und 2 geschuldete Mehrver-

gütung erst nach der Abnahme des Werkes fällig. Zahlungen nach Satz 1, die die nach den Absätzen 1 

und 2 geschuldete Mehrvergütung übersteigen, sind dem Besteller zurückzugewähren und ab ihrem 

Eingang beim Unternehmer zu verzinsen. § 288 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und § 289 Satz 1 gelten ent-

sprechend. 

§ 650 d 

Einstweilige Verfügung 

 Zum Erlass einer einstweiligen Verfügung in Streitigkeiten über das Anordnungsrecht gemäß 

§ 650 b oder die Vergütungsanpassung gemäß § 650 c ist es nach Beginn der Bauausführung nicht er-

forderlich, dass der Verfügungsgrund glaubhaft gemacht wird. 

§ 650 e 

Sicherungshypothek des Bauunternehmers 

 Der Unternehmer kann für seine Forderungen aus dem Vertrag die Einräumung einer Siche-

rungshypothek an dem Baugrundstück des Bestellers verlangen. Ist das Werk noch nicht vollendet, so 

kann er die Einräumung der Sicherungshypothek für einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil 

der Vergütung und für die in der Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen verlangen. 

§ 650 f 

Bauhandwerkersicherung 

 (1) Der Unternehmer kann vom Besteller Sicherheit für die auch in Zusatzaufträgen vereinbarte 

und noch nicht gezahlte Vergütung einschließlich dazugehöriger Nebenforderungen, die mit 10 Prozent 

des zu sichernden Vergütungsanspruchs anzusetzen sind, verlangen. Satz 1 gilt in demselben Umfang 

auch für Ansprüche, die an die Stelle der Vergütung treten. Der Anspruch des Unternehmers auf Si-

cherheit wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Besteller Erfüllung verlangen kann oder das 

Werk abgenommen hat. Ansprüche, mit denen der Besteller gegen den Anspruch des Unternehmers 
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auf Vergütung aufrechnen kann, bleiben bei der Berechnung der Vergütung unberücksichtigt, es sei 

denn, sie sind unstreitig oder rechtskräftig festgestellt. Die Sicherheit ist auch dann als ausreichend 

anzusehen, wenn sich der Sicherungsgeber das Recht vorbehält, sein Versprechen im Falle einer we-

sentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers mit Wirkung für Vergütungsan-

sprüche aus Bauleistungen zu widerrufen, die der Unternehmer bei Zugang der Widerrufserklärung 

noch nicht erbracht hat. 

 (2) Die Sicherheit kann auch durch eine Garantie oder ein sonstiges Zahlungsversprechen ei-

nes im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditver-

sicherers geleistet werden. Das Kreditinstitut oder der Kreditversicherer darf Zahlungen an den Unter-

nehmer nur leisten, soweit der Besteller den Vergütungsanspruch des Unternehmers anerkennt oder 

durch vorläufig vollstreckbares Urteil zur Zahlung der Vergütung verurteilt worden ist und die Voraus-

setzungen vorliegen, unter denen die Zwangsvollstreckung begonnen werden darf. 

 (3) Der Unternehmer hat dem Besteller die üblichen Kosten der Sicherheitsleistung bis zu einem 

Höchstsatz von 2 Prozent für das Jahr zu erstatten. Dies gilt nicht, soweit eine Sicherheit wegen Ein-

wendungen des Bestellers gegen den Vergütungsanspruch des Unternehmers aufrechterhalten werden 

muss und die Einwendungen sich als unbegründet erweisen. 

 (4) Soweit der Unternehmer für seinen Vergütungsanspruch eine Sicherheit nach Absatz 1 oder 

2 erlangt hat, ist der Anspruch auf Einräumung einer Sicherungshypothek nach § 650 e ausgeschlossen. 

 (5) Hat der Unternehmer dem Besteller erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung der Si-

cherheit nach Absatz 1 bestimmt, so kann der Unternehmer die Leistung verweigern oder den Vertrag 

kündigen. Kündigt er den Vertrag, ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlan-

gen; er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an 

Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder böswillig 

zu erwerben unterlässt. Es wird vermutet, dass danach dem Unternehmer 5 Prozent der auf den noch 

nicht erbrachten Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergütung zustehen. 

 (6) Die Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung, wenn der Besteller 

1. eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen 

ist, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren unzulässig ist, oder 

2. Verbraucher ist und es sich um einen Verbraucherbauvertrag nach § 650 i oder um einen Bauträ-

gervertrag nach § 650 u handelt. Satz 1 Nummer 2 gilt nicht bei Betreuung des Bauvorhabens 

durch einen zur Verfügung über die Finanzierungsmittel des Bestellers ermächtigten Baubetreu-

er. 

 (7) Eine von den Absätzen 1 bis 5 abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 
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§ 650 g 

Zustandsfeststellung bei Verweigerung der Abnahme; Schlussrechnung 

 (1) Verweigert der Besteller die Abnahme unter Angabe von Mängeln, hat er auf Verlangen des 

Unternehmers an einer gemeinsamen Feststellung des Zustands des Werks mitzuwirken. Die gemein-

same Zustandsfeststellung soll mit der Angabe des Tages der Anfertigung versehen werden und ist von 

beiden Vertragsparteien zu unterschreiben. 

 (2) Bleibt der Besteller einem vereinbarten oder einem von dem Unternehmer innerhalb einer 

angemessenen Frist bestimmten Termin zur Zustandsfeststellung fern, so kann der Unternehmer die 

Zustandsfeststellung auch einseitig vornehmen. Dies gilt nicht, wenn der Besteller infolge eines Um-

stands fernbleibt, den er nicht zu vertreten hat und den er dem Unternehmer unverzüglich mitgeteilt hat. 

Der Unternehmer hat die einseitige Zustandsfeststellung mit der Angabe des Tages der Anfertigung zu 

versehen und sie zu unterschreiben sowie dem Besteller eine Abschrift der einseitigen Zustandsfest-

stellung zur Verfügung zu stellen. 

 (3) Ist das Werk dem Besteller verschafft worden und ist in der Zustandsfeststellung nach Ab-

satz 1 oder 2 ein offenkundiger Mangel nicht angegeben, wird vermutet, dass dieser nach der Zu-

standsfeststellung entstanden und vom Besteller zu vertreten ist. Die Vermutung gilt nicht, wenn der 

Mangel nach seiner Art nicht vom Besteller verursacht worden sein kann. 

 (4) Die Vergütung ist zu entrichten, wenn 

1. der Besteller das Werk abgenommen hat oder die Abnahme nach § 641 Absatz 2 entbehrlich ist 

und 

2. der Unternehmer dem Besteller eine prüffähige Schlussrechnung erteilt hat. 

Die Schlussrechnung ist prüffähig, wenn sie eine übersichtliche Aufstellung der erbrachten Leistungen 

enthält und für den Besteller nachvollziehbar ist. Sie gilt als prüffähig, wenn der Besteller nicht innerhalb 

von 30 Tagen nach Zugang der Schlussrechnung begründete Einwendungen gegen ihre Prüffähigkeit 

erhoben hat. 

§ 650 h 

Schriftform der Kündigung 

 Die Kündigung des Bauvertrags bedarf der schriftlichen Form. 
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KAPITEL 3 

VERBRAUCHERBAUVERTRAG 

§ 650 i 

Verbraucherbauvertrag 

 (1) Verbraucherbauverträge sind Verträge, durch die der Unternehmer von einem Verbraucher 

zum Bau eines neuen Gebäudes oder zu erheblichen Umbaumaßnahmen an einem bestehenden Ge-

bäude verpflichtet wird. 

 (2) Der Verbraucherbauvertrag bedarf der Textform. 

 (3) Für Verbraucherbauverträge gelten ergänzend die folgenden Vorschriften dieses Kapitels. 

§ 650 j 

Baubeschreibung 

 Der Unternehmer hat den Verbraucher über die sich aus Artikel 249 des Einführungsgesetzes 

zum Bürgerlichen Gesetzbuche ergebenden Einzelheiten in der dort vorgesehenen Form zu unterrich-

ten, es sei denn, der Verbraucher oder ein von ihm Beauftragter macht die wesentlichen Planungsvor-

gaben. 

§ 650 k 

Inhalt des Vertrags 

 (1) Die Angaben der vorvertraglich zur Verfügung gestellten Baubeschreibung in Bezug auf die 

Bauausführung werden Inhalt des Vertrags, es sei denn, die Vertragsparteien haben ausdrücklich etwas 

anderes vereinbart. 

 (2) Soweit die Baubeschreibung unvollständig oder unklar ist, ist der Vertrag unter Berücksichti-

gung sämtlicher vertragsbegleitender Umstände, insbesondere des Komfort- und Qualitätsstandards 

nach der übrigen Leistungsbeschreibung, auszulegen. Zweifel bei der Auslegung des Vertrags bezüg-

lich der vom Unternehmer geschuldeten Leistung gehen zu dessen Lasten. 

 (3) Der Bauvertrag muss verbindliche Angaben zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Werks 

oder, wenn dieser Zeitpunkt zum Zeitpunkt des Abschlusses des Bauvertrags nicht angegeben werden 

                                                 

 Beachten Sie hier auch die Regelungen in §§ 356 e, 357 d BGB n. F. zum Widerruf bei Verbraucherbauverträgen. Weiterhin 

finden sich im neuen Artikel 249 EGBGB Neuregelungen zu Informationspflichten, Baubeschreibung und Widerrufsbelehrung bei 
Verbraucherbauverträgen. 
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kann, zur Dauer der Bauausführung enthalten. Enthält der Vertrag diese Angaben nicht, werden die 

vorvertraglich in der Baubeschreibung übermittelten Angaben zum Zeitpunkt der Fertigstellung des 

Werks oder zur Dauer der Bauausführung Inhalt des Vertrags. 

§ 650 l 

Widerrufsrecht 

 Dem Verbraucher steht ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu, es sei denn, der Vertrag wurde nota-

riell beurkundet. Der Unternehmer ist verpflichtet, den Verbraucher nach Maßgabe des Artikels 249 § 3 

des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche über sein Widerrufsrecht zu belehren. 

§ 650 m 

Abschlagszahlungen; Absicherung des Vergütungsanspruchs 

 (1) Verlangt der Unternehmer Abschlagszahlungen nach § 632 a, darf der Gesamtbetrag der 

Abschlagszahlungen 90 Prozent der vereinbarten Gesamtvergütung einschließlich der Vergütung für 

Nachtragsleistungen nach § 650 c nicht übersteigen. 

 (2) Dem Verbraucher ist bei der ersten Abschlagszahlung eine Sicherheit für die rechtzeitige 

Herstellung des Werks ohne wesentliche Mängel in Höhe von 5 Prozent der vereinbarten Gesamtvergü-

tung zu leisten. Erhöht sich der Vergütungsanspruch infolge einer Anordnung des Verbrauchers nach 

den §§ 650 b und 650 c oder infolge sonstiger Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags um mehr als 

10 Prozent, ist dem Verbraucher bei der nächsten Abschlagszahlung eine weitere Sicherheit in Höhe 

von 5 Prozent des zusätzlichen Vergütungsanspruchs zu leisten. Auf Verlangen des Unternehmers ist 

die Sicherheitsleistung durch Einbehalt dergestalt zu erbringen, dass der Verbraucher die Abschlags-

zahlungen bis zu dem Gesamtbetrag der geschuldeten Sicherheit zurückhält. 

 (3) Sicherheiten nach Absatz 2 können auch durch eine Garantie oder ein sonstiges Zahlungs-

versprechen eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts 

oder Kreditversicherers geleistet werden. 

 (4) Verlangt der Unternehmer Abschlagszahlungen nach § 632 a, ist eine Vereinbarung unwirk-

sam, die den Verbraucher zu einer Sicherheitsleistung für die vereinbarte Vergütung verpflichtet, die die 

nächste Abschlagszahlung oder 20 Prozent der vereinbarten Vergütung übersteigt. Gleiches gilt, wenn 

die Parteien Abschlagszahlungen vereinbart haben. 
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§ 650 n 

Erstellung und Herausgabe von Unterlagen 

 (1) Rechtzeitig vor Beginn der Ausführung einer geschuldeten Leistung hat der Unternehmer 

diejenigen Planungsunterlagen zu erstellen und dem Verbraucher herauszugeben, die dieser benötigt, 

um gegenüber Behörden den Nachweis führen zu können, dass die Leistung unter Einhaltung der ein-

schlägigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften ausgeführt werden wird. Die Pflicht besteht nicht, soweit 

der Verbraucher oder ein von ihm Beauftragter die wesentlichen Planungsvorgaben erstellt. 

 (2) Spätestens mit der Fertigstellung des Werks hat der Unternehmer diejenigen Unterlagen zu 

erstellen und dem Verbraucher herauszugeben, die dieser benötigt, um gegenüber Behörden den 

Nachweis führen zu können, dass die Leistung unter Einhaltung der einschlägigen öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften ausgeführt worden ist. 

 (3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Dritter, etwa ein Darlehensgeber, 

Nachweise für die Einhaltung bestimmter Bedingungen verlangt und wenn der Unternehmer die berech-

tigte Erwartung des Verbrauchers geweckt hat, diese Bedingungen einzuhalten. 

 

KAPITEL 4 

UNABDINGBARKEIT 

§ 650 o 

Abweichende Vereinbarungen 

 Von § 640 Absatz 2 Satz 2, den §§ 650 i bis 650 l und 650 n kann nicht zum Nachteil des Verbrau-

chers abgewichen werden. Diese Vorschriften finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige 

Gestaltungen umgangen werden. 

 

UNTERTITEL 2 – ARCHITEKTENVERTRAG UND INGENIEURVERTRAG 

§ 650 p 

Vertragstypische Pflichten aus Architekten- und Ingenieurverträgen 

 (1) Durch einen Architekten- oder Ingenieurvertrag wird der Unternehmer verpflichtet, die Leis-

tungen zu erbringen, die nach dem jeweiligen Stand der Planung und Ausführung des Bauwerks oder 

der Außenanlage erforderlich sind, um die zwischen den Parteien vereinbarten Planungs- und Überwa-

chungsziele zu erreichen.  
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 (2) Soweit wesentliche Planungs- und Überwachungsziele noch nicht vereinbart sind, hat der 

Unternehmer zunächst eine Planungsgrundlage zur Ermittlung dieser Ziele zu erstellen. Er legt dem 

Besteller die Planungsgrundlage zusammen mit einer Kosteneinschätzung für das Vorhaben zur Zu-

stimmung vor. 

§ 650 q 

Anwendbare Vorschriften 

 (1) Für Architekten- und Ingenieurverträge gelten die Vorschriften des Kapitels 1 des Untertitels 

1 sowie die §§ 650 b, 650 e bis 650 h entsprechend, soweit sich aus diesem Untertitel nichts anderes 

ergibt. 

 (2) Für die Vergütungsanpassung im Fall von Anordnungen nach § 650 b Absatz 2 gelten die 

Entgeltberechnungsregeln der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure in der jeweils geltenden 

Fassung, soweit infolge der Anordnung zu erbringende oder entfallende Leistungen vom Anwendungs-

bereich der Honorarordnung erfasst werden. Im Übrigen ist die Vergütungsanpassung für den vermehr-

ten oder verminderten Aufwand aufgrund der angeordneten Leistung frei vereinbar. Soweit die Ver-

tragsparteien keine Vereinbarung treffen, gilt § 650 c entsprechend. 

§ 650 r 

Sonderkündigungsrecht 

 (1) Nach Vorlage von Unterlagen gemäß § 650 p Absatz 2 kann der Besteller den Vertrag kündi-

gen. Das Kündigungsrecht erlischt zwei Wochen nach Vorlage der Unterlagen, bei einem Verbraucher 

jedoch nur dann, wenn der Unternehmer ihn bei der Vorlage der Unterlagen in Textform über das Kün-

digungsrecht, die Frist, in der es ausgeübt werden kann, und die Rechtsfolgen der Kündigung unterrich-

tet hat. 

 (2) Der Unternehmer kann dem Besteller eine angemessene Frist für die Zustimmung nach 

§ 650 p Absatz 2 Satz 2 setzen. Er kann den Vertrag kündigen, wenn der Besteller die Zustimmung ver-

weigert oder innerhalb der Frist nach Satz 1 keine Erklärung zu den Unterlagen abgibt. 

 (3) Wird der Vertrag nach Absatz 1 oder 2 gekündigt, ist der Unternehmer nur berechtigt, die 

Vergütung zu verlangen, die auf die bis zur Kündigung erbrachten Leistungen entfällt. 
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§ 650 s 

Teilabnahme 

 Der Unternehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausführenden Unterneh-

mers oder der bauausführenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leis-

tungen verlangen. 

§ 650 t 

Gesamtschuldnerische Haftung mit dem bauausführenden Unternehmer 

 Nimmt der Besteller den Unternehmer wegen eines Überwachungsfehlers in Anspruch, der zu 

einem Mangel an dem Bauwerk oder an der Außenanlage geführt hat, kann der Unternehmer die Leis-

tung verweigern, wenn auch der ausführende Bauunternehmer für den Mangel haftet und der Besteller 

dem bauausführenden Unternehmer noch nicht erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfüllung 

bestimmt hat. 

 

UNTERTITEL 3 – BAUTRÄGERVERTRAG 

§ 650 u 

Bauträgervertrag; anwendbare Vorschriften 

 (1) Ein Bauträgervertrag ist ein Vertrag, der die Errichtung oder den Umbau eines Hauses oder 

eines vergleichbaren Bauwerks zum Gegenstand hat und der zugleich die Verpflichtung des Unterneh-

mers enthält, dem Besteller das Eigentum an dem Grundstück zu übertragen oder ein Erbbaurecht zu 

bestellen oder zu übertragen. Hinsichtlich der Errichtung oder des Umbaus finden die Vorschriften des 

Untertitels 1 Anwendung, soweit sich aus den nachfolgenden Vorschriften nichts anderes ergibt. Hin-

sichtlich des Anspruchs auf Übertragung des Eigentums an dem Grundstück oder auf Übertragung oder 

Bestellung des Erbbaurechts finden die Vorschriften über den Kauf Anwendung. 

 (2) Keine Anwendung finden die §§ 648, 648 a, 650 b bis 650 e, 650 k Absatz 1 sowie die §§ 650 l 

und 650 m Absatz 1. 
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§ 650 v 

Abschlagszahlungen 

 Der Unternehmer kann von dem Besteller Abschlagszahlungen nur verlangen, soweit sie gemäß 

einer Verordnung aufgrund von Artikel 244 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 

vereinbart sind. 
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III. VOB/B – Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, Aus-

gabe 20161 

§ 1 

Art und Umfang der Leistung 

(1) Die auszuführende Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag bestimmt. Als 

Bestandteil des Vertrags gelten auch die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für 

Bauleistungen (VOB/C). 

(2) Bei Widersprüchen im Vertrag gelten nacheinander: 

1. die Leistungsbeschreibung, 

2. die Besonderen Vertragsbedingungen, 

3. etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen, 

4. etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, 

5. die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen, 

6. die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen. 

(3) Änderungen des Bauentwurfs anzuordnen, bleibt dem Auftraggeber vorbehalten. 

(4) Nicht vereinbarte Leistungen, die zur Ausführung der vertraglichen Leistung erforderlich 

werden, hat der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers mit auszuführen, außer wenn 

sein Betrieb auf derartige Leistungen nicht eingerichtet ist. Andere Leistungen können dem Auf-

tragnehmer nur mit seiner Zustimmung übertragen werden. 

§ 2 

Vergütung 

(1) Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungs-

beschreibung, den Besonderen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Vertragsbedingungen, 

                                                 

1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden durch den DVA ausschließlich zur 
Anwendung gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-
rechtlichen Sondervermögens empfohlen (§ 310 BGB). 
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den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen, den Allgemeinen Technischen Vertragsbe-

dingungen für Bauleistungen und der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung ge-

hören. 

(2) Die Vergütung wird nach den vertraglichen Einheitspreisen und den tatsächlich ausgeführ-

ten Leistungen berechnet, wenn keine andere Berechnungsart (z. B. durch Pauschalsumme, 

nach Stundenlohnsätzen, nach Selbstkosten) vereinbart ist. 

(3) 

1. Weicht die ausgeführte Menge der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder Teil-

leistung um nicht mehr als 10 v.H. von dem im Vertrag vorgesehenen Umfang ab, so gilt der ver-

tragliche Einheitspreis. 

2. Für die über 10 v.H. hinausgehende Überschreitung des Mengenansatzes ist auf Verlan-

gen ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren. 

3. Bei einer über 10 v.H. hinausgehenden Unterschreitung des Mengenansatzes ist auf Ver-

langen der Einheitspreis für die tatsächlich ausgeführte Menge der Leistung oder Teilleistung zu 

erhöhen, soweit der Auftragnehmer nicht durch Erhöhung der Mengen bei anderen Ordnungs-

zahlen (Positionen) oder in anderer Weise einen Ausgleich erhält. Die Erhöhung des Einheits-

preises soll im Wesentlichen dem Mehrbetrag entsprechen, der sich durch Verteilung der 

Baustelleneinrichtungs- und Baustellengemeinkosten und der Allgemeinen Geschäftskosten auf 

die verringerte Menge ergibt. Die Umsatzsteuer wird entsprechend dem neuen Preis vergütet. 

4. Sind von der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder Teilleistung andere Leis-

tungen abhängig, für die eine Pauschalsumme vereinbart ist, so kann mit der Änderung des Ein-

heitspreises auch eine angemessene Änderung der Pauschalsumme gefordert werden. 

(4) Werden im Vertrag ausbedungene Leistungen des Auftragnehmers vom Auftraggeber 

selbst übernommen (z. B. Lieferung von Bau-, Bauhilfs- und Betriebsstoffen), so gilt, wenn nichts 

anderes vereinbart wird, § 8 Absatz 1 Nummer 2 entsprechend. 

(5) Werden durch Änderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des Auftraggebers 

die Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung geändert, so ist ein neuer 

Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren. Die Vereinbarung soll 

vor der Ausführung getroffen werden. 

(6) 
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1. Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert, so hat der Auftragnehmer An-

spruch auf besondere Vergütung. Er muss jedoch den Anspruch dem Auftraggeber ankündigen, 

bevor er mit der Ausführung der Leistung beginnt. 

2. Die Vergütung bestimmt sich nach den Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche 

Leistung und den besonderen Kosten der geforderten Leistung. Sie ist möglichst vor Beginn der 

Ausführung zu vereinbaren. 

(7) 

1. Ist als Vergütung der Leistung eine Pauschalsumme vereinbart, so bleibt die Vergütung 

unverändert. Weicht jedoch die ausgeführte Leistung von der vertraglich vorgesehenen Leistung 

so erheblich ab, dass ein Festhalten an der Pauschalsumme nicht zumutbar ist (§ 313 BGB), so 

ist auf Verlangen ein Ausgleich unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu gewäh-

ren. Für die Bemessung des Ausgleichs ist von den Grundlagen der Preisermittlung auszugehen. 

2. Die Regelungen der Absatz 4, 5 und 6 gelten auch bei Vereinbarung einer Pauschalsum-

me. 

3. Wenn nichts anderes vereinbart ist, gelten die Nummern 1 und 2 auch für Pauschalsum-

men, die für Teile der Leistung vereinbart sind; Absatz 3 Nummer 4 bleibt unberührt. 

(8) 

1. Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abweichung 

vom Auftrag ausführt, werden nicht vergütet. Der Auftragnehmer hat sie auf Verlangen innerhalb 

einer angemessenen Frist zu beseitigen; sonst kann es auf seine Kosten geschehen. Er haftet 

außerdem für andere Schäden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen. 

2. Eine Vergütung steht dem Auftragnehmer jedoch zu, wenn der Auftraggeber solche Leis-

tungen nachträglich anerkennt. Eine Vergütung steht ihm auch zu, wenn die Leistungen für die 

Erfüllung des Vertrags notwendig waren, dem mutmaßlichen Willen des Auftraggebers entspra-

chen und ihm unverzüglich angezeigt wurden. Soweit dem Auftragnehmer eine Vergütung zu-

steht, gelten die Berechnungsgrundlagen für geänderte oder zusätzliche Leistungen der Absätze 

5 oder 6 entsprechend. 

3. Die Vorschriften des BGB über die Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff. BGB) bleiben 

unberührt. 
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(9) 

1. Verlangt der Auftraggeber Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen, die der 

Auftragnehmer nach dem Vertrag, besonders den Technischen Vertragsbedingungen oder der 

gewerblichen Verkehrssitte, nicht zu beschaffen hat, so hat er sie zu vergüten. 

2. Lässt er vom Auftragnehmer nicht aufgestellte technische Berechnungen durch den Auf-

tragnehmer nachprüfen, so hat er die Kosten zu tragen. 

(10) Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdrück-

lich vereinbart worden sind (§ 15). 

§ 3 

Ausführungsunterlagen 

(1) Die für die Ausführung nötigen Unterlagen sind dem Auftragnehmer unentgeltlich und 

rechtzeitig zu übergeben. 

(2) Das Abstecken der Hauptachsen der baulichen Anlagen, ebenso der Grenzen des Gelän-

des, das dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt wird, und das Schaffen der notwendigen Hö-

henfestpunkte in unmittelbarer Nähe der baulichen Anlagen sind Sache des Auftraggebers. 

(3) Die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Geländeaufnahmen und Absteckungen 

und die übrigen für die Ausführung übergebenen Unterlagen sind für den Auftragnehmer maßge-

bend. Jedoch hat er sie, soweit es zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung gehört, auf etwaige 

Unstimmigkeiten zu überprüfen und den Auftraggeber auf entdeckte oder vermutete Mängel hin-

zuweisen. 

(4) Vor Beginn der Arbeiten ist, soweit notwendig, der Zustand der Straßen und Geländeober-

fläche, der Vorfluter und Vorflutleitungen, ferner der baulichen Anlagen im Baubereich in einer 

Niederschrift festzuhalten, die vom Auftraggeber und Auftragnehmer anzuerkennen ist. 

(5) Zeichnungen, Berechnungen, Nachprüfungen von Berechnungen oder andere Unterlagen, 

die der Auftragnehmer nach dem Vertrag, besonders den Technischen Vertragsbedingungen, 

oder der gewerblichen Verkehrssitte oder auf besonderes Verlangen des Auftraggebers (§ 2 Ab-

satz 9) zu beschaffen hat, sind dem Auftraggeber nach Aufforderung rechtzeitig vorzulegen. 
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(6) 

1. Die in Absatz 5 genannten Unterlagen dürfen ohne Genehmigung ihres Urhebers nicht 

veröffentlicht, vervielfältigt, geändert oder für einen anderen als den vereinbarten Zweck benutzt 

werden. 

2. An DV-Programmen hat der Auftraggeber das Recht zur Nutzung mit den vereinbarten 

Leistungsmerkmalen in unveränderter Form auf den festgelegten Geräten. Der Auftraggeber darf 

zum Zwecke der Datensicherung zwei Kopien herstellen. Diese müssen alle Identifikationsmerk-

male enthalten. Der Verbleib der Kopien ist auf Verlangen nachzuweisen. 

3. Der Auftragnehmer bleibt unbeschadet des Nutzungsrechts des Auftraggebers zur Nut-

zung der Unterlagen und der DV-Programme berechtigt. 

§ 4 

Ausführung 

(1) 

1. Der Auftraggeber hat für die Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung auf der Baustelle 

zu sorgen und das Zusammenwirken der verschiedenen Unternehmer zu regeln. Er hat die erfor-

derlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Erlaubnisse – z. B. nach dem Baurecht, dem 

Straßenverkehrsrecht, dem Wasserrecht, dem Gewerberecht – herbeizuführen. 

2. Der Auftraggeber hat das Recht, die vertragsgemäße Ausführung der Leistung zu überwa-

chen. Hierzu hat er Zutritt zu den Arbeitsplätzen, Werkstätten und Lagerräumen, wo die vertragli-

che Leistung oder Teile von ihr hergestellt oder die hierfür bestimmten Stoffe und Bauteile gela-

gert werden. Auf Verlangen sind ihm die Werkzeichnungen  oder andere Ausführungsunterlagen 

sowie die Ergebnisse von Güteprüfungen zur Einsicht vorzulegen und die erforderlichen Auskünf-

te zu erteilen, wenn hierdurch keine Geschäftsgeheimnisse preisgegeben werden. Als Ge-

schäftsgeheimnis bezeichnete Auskünfte und Unterlagen hat er vertraulich zu behandeln. 

3. Der Auftraggeber ist befugt, unter Wahrung der dem Auftragnehmer zustehenden Leitung 

(Absatz 2) Anordnungen zu treffen, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistung notwendig 

sind. Die Anordnungen sind grundsätzlich nur dem Auftragnehmer oder seinem für die Leitung 

der Ausführung bestellten Vertreter zu erteilen, außer wenn Gefahr im Verzug ist. Dem Auftrag-

geber ist mitzuteilen, wer jeweils als Vertreter des Auftragnehmers für die Leitung der Ausführung 

bestellt ist. 
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4. Hält der Auftragnehmer die Anordnungen des Auftraggebers für unberechtigt   oder un-

zweckmäßig, so hat er seine Bedenken geltend zu machen, die Anordnungen jedoch auf Verlan-

gen auszuführen, wenn nicht gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen. 

Wenn dadurch eine ungerechtfertigte Erschwerung verursacht wird, hat der Auftraggeber die 

Mehrkosten zu tragen. 

(2) 

1. Der Auftragnehmer hat die Leistung unter eigener Verantwortung nach dem Vertrag auszu-

führen. Dabei hat er die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördlichen 

Bestimmungen zu beachten. Es ist seine Sache, die Ausführung seiner vertraglichen Leistung zu 

leiten und für Ordnung auf seiner Arbeitsstelle zu sorgen. 

2. Er ist für die Erfüllung der gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossenschaftlichen 

Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Es ist ausschließlich sei-

ne Aufgabe, die Vereinbarungen und Maßnahmen zu treffen, die sein Verhältnis zu den Arbeit-

nehmern regeln. 

(3) Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung (auch wegen 

der Sicherung gegen Unfallgefahren), gegen die Güte der vom Auftraggeber gelieferten Stoffe 

oder Bauteile oder gegen die Leistungen anderer Unternehmer, so hat er sie dem Auftraggeber 

unverzüglich – möglichst schon vor Beginn der Arbeiten – schriftlich mitzuteilen; der Auftraggeber 

bleibt jedoch für seine Angaben, Anordnungen oder Lieferungen verantwortlich. 

(4) Der Auftraggeber hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, dem Auftragnehmer unentgeltlich 

zur Benutzung oder Mitbenutzung zu überlassen: 

1. die notwendigen Lager- und Arbeitsplätze auf der Baustelle, 

2. vorhandene Zufahrtswege und Anschlussgleise, 

3. vorhandene Anschlüsse für Wasser und Energie. Die Kosten für den Verbrauch und den 

Messer oder Zähler trägt der Auftragnehmer, mehrere Auftragnehmer tragen sie anteilig. 

(5) Der Auftragnehmer hat die von ihm ausgeführten Leistungen und die ihm für die Ausfüh-

rung übergebenen Gegenstände bis zur Abnahme vor Beschädigung und Diebstahl zu schützen. 

Auf Verlangen des Auftraggebers hat er sie vor Winterschäden und Grundwasser zu schützen, 

ferner Schnee und Eis zu beseitigen. Obliegt ihm die Verpflichtung nach Satz 2 nicht schon nach 

dem Vertrag, so regelt sich die Vergütung nach § 2 Absatz 6. 
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(6) Stoffe oder Bauteile, die dem Vertrag oder den Proben nicht entsprechen, sind auf Anord-

nung des Auftraggebers innerhalb einer von ihm bestimmten Frist von der Baustelle zu entfernen. 

Geschieht es nicht, so können sie auf Kosten des Auftragnehmers entfernt oder für seine Rech-

nung veräußert werden. 

(7) Leistungen, die schon während der Ausführung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannt 

werden, hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Hat der Auf-

tragnehmer den Mangel oder die Vertragswidrigkeit zu vertreten, so hat er auch den daraus ent-

stehenden Schaden zu ersetzen. Kommt der Auftragnehmer der Pflicht zur Beseitigung des 

Mangels nicht nach, so kann ihm der Auftraggeber eine angemessene Frist zur Beseitigung des 

Mangels setzen und erklären, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kündigen 

werde (§ 8 Absatz 3). 

(8) 

1. Der Auftragnehmer hat die Leistung im eigenen Betrieb auszuführen. Mit schriftlicher Zu-

stimmung des Auftraggebers darf er sie an Nachunternehmer übertragen. Die Zustimmung ist 

nicht notwendig bei Leistungen, auf die der Betrieb des Auftragnehmers nicht eingerichtet ist. Er-

bringt der Auftragnehmer ohne schriftliche Zustimmung des Auftraggebers Leistungen nicht im 

eigenen Betrieb, obwohl sein Betrieb darauf eingerichtet ist, kann der Auftraggeber ihm eine an-

gemessene Frist zur Aufnahme der Leistung im eigenen Betrieb setzen und erklären, dass er 

nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kündigen werde (§ 8 Absatz 3). 

2. Der Auftragnehmer hat bei der Weitervergabe von Bauleistungen an Nachunternehmer die 

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teile B und C zugrunde zu legen. 

3. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Nachunternehmer und deren Nachunter-

nehmer ohne Aufforderung spätestens bis zum Leistungsbeginn des Nachunternehmers mit Na-

men, gesetzlichen Vertretern und Kontaktdaten bekannt zu geben. Auf Verlangen des Auftragge-

bers hat der Auftragnehmer für seine Nachunternehmer Erklärungen und Nachweise zur Eignung 

vorzulegen. 

(9) Werden bei Ausführung der Leistung auf einem Grundstück Gegenstände von Altertums-, 

Kunst- oder wissenschaftlichem Wert entdeckt, so hat der Auftragnehmer vor jedem weiteren 

Aufdecken oder Ändern dem Auftraggeber den Fund anzuzeigen und ihm die Gegenstände nach 

näherer Weisung abzuliefern. Die Vergütung etwaiger Mehrkosten regelt sich nach § 2 Absatz 6. 

Die Rechte des Entdeckers (§ 984 BGB) hat der Auftraggeber. 
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(10) Der Zustand von Teilen der Leistung ist auf Verlangen gemeinsam von Auftraggeber und 

Auftragnehmer festzustellen, wenn diese Teile der Leistung durch die weitere Ausführung der 

Prüfung und Feststellung entzogen werden. Das Ergebnis ist schriftlich niederzulegen. 

§ 5 

Ausführungsfristen 

(1) Die Ausführung ist nach den verbindlichen Fristen (Vertragsfristen) zu beginnen, ange-

messen zu fördern und zu vollenden. In einem Bauzeitenplan enthaltene Einzelfristen gelten nur 

dann als Vertragsfristen, wenn dies im Vertrag ausdrücklich vereinbart ist. 

(2) Ist für den Beginn der Ausführung keine Frist vereinbart, so hat der Auftraggeber dem Auf-

tragnehmer auf Verlangen Auskunft über den voraussichtlichen Beginn zu erteilen. Der Auftrag-

nehmer hat innerhalb von zwölf Werktagen nach Aufforderung zu beginnen. Der Beginn der Aus-

führung ist dem Auftraggeber anzuzeigen. 

(3) Wenn Arbeitskräfte, Geräte, Gerüste, Stoffe oder Bauteile so unzureichend sind, dass die 

Ausführungsfristen offenbar nicht eingehalten werden können, muss der Auftragnehmer auf Ver-

langen unverzüglich Abhilfe schaffen. 

(4) Verzögert der Auftragnehmer den Beginn der Ausführung, gerät er mit der Vollendung in 

Verzug, oder kommt er der in Absatz 3 erwähnten Verpflichtung nicht nach, so kann der Auftrag-

geber bei Aufrechterhaltung des Vertrages Schadensersatz nach § 6 Absatz 6 verlangen oder 

dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung setzen und erklären, dass er 

nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kündigen werde (§ 8 Absatz 3). 

§ 6 

Behinderung und Unterbrechung der Ausführung 

(1) Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistung behin-

dert, so hat er es dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Unterlässt er die Anzei-

ge, so hat er nur dann Anspruch auf Berücksichtigung der hindernden Umstände, wenn dem Auf-

traggeber offenkundig die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt waren. 

(2) 

1. Ausführungsfristen werden verlängert, soweit die Behinderung verursacht ist: 

a) durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers, 
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b) durch Streik oder eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber angeordnete Aussperrung 

im Betrieb des Auftragnehmers oder in einem unmittelbar für ihn arbeitenden Betrieb, 

c) durch höhere Gewalt oder andere für den Auftragnehmer unabwendbare Umstände. 

2. Witterungseinflüsse während der Ausführungszeit, mit denen bei Abgabe des Angebots 

normalerweise gerechnet werden musste, gelten nicht als Behinderung. 

(3) Der Auftragnehmer hat alles zu tun, was ihm billigerweise zugemutet werden kann, um die 

Weiterführung der Arbeiten zu ermöglichen. Sobald die hindernden Umstände wegfallen, hat er 

ohne Weiteres und unverzüglich die Arbeiten wieder aufzunehmen und den Auftraggeber davon 

zu benachrichtigen. 

(4) Die Fristverlängerung wird berechnet nach der Dauer der Behinderung mit einem Zuschlag 

für die Wiederaufnahme der Arbeiten und die etwaige Verschiebung in eine ungünstigere Jahres-

zeit. 

(5) Wird die Ausführung für voraussichtlich längere Dauer unterbrochen, ohne dass die Leis-

tung dauernd unmöglich wird, so sind die ausgeführten Leistungen nach den Vertragspreisen ab-

zurechnen und außerdem die Kosten zu vergüten, die dem Auftragnehmer bereits entstanden 

und in den Vertragspreisen des nicht ausgeführten Teils der Leistung enthalten sind. 

(6) Sind die hindernden Umstände von einem Vertragsteil zu vertreten, so hat der andere Teil 

Anspruch auf Ersatz des nachweislich entstandenen Schadens, des entgangenen Gewinns aber 

nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Im Übrigen bleibt der Anspruch des Auftragnehmers 

auf angemessene Entschädigung nach § 642 BGB unberührt, sofern die Anzeige nach Absatz 1 

Satz 1 erfolgt oder wenn Offenkundigkeit nach Absatz 1 Satz 2 gegeben ist. 

(7) Dauert eine Unterbrechung länger als drei Monate, so kann jeder Teil nach Ablauf dieser 

Zeit den Vertrag schriftlich kündigen. Die Abrechnung regelt sich nach den Absätzen 5 und 6; 

wenn der Auftragnehmer die Unterbrechung nicht zu vertreten hat, sind auch die Kosten der 

Baustellenräumung zu vergüten, soweit sie nicht in der Vergütung für die bereits ausgeführten 

Leistungen enthalten sind. 

§ 7 

Verteilung der Gefahr 

(1) Wird die ganz oder teilweise ausgeführte Leistung vor der Abnahme durch höhere Gewalt, 

Krieg, Aufruhr oder andere objektiv unabwendbare vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Um-
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stände beschädigt oder zerstört, so hat dieser für die ausgeführten Teile der Leistung die An-

sprüche nach § 6 Absatz 5; für andere Schäden besteht keine gegenseitige Ersatzpflicht. 

(2) Zu der ganz oder teilweise ausgeführten Leistung gehören alle mit der baulichen Anlage 

unmittelbar verbundenen, in ihre Substanz eingegangenen Leistungen, unabhängig von deren 

Fertigstellungsgrad. 

(3) Zu der ganz oder teilweise ausgeführten Leistung gehören nicht die noch nicht eingebau-

ten Stoffe und Bauteile sowie die Baustelleneinrichtung und Absteckungen. Zu der ganz oder 

teilweise ausgeführten Leistung gehören ebenfalls nicht Hilfskonstruktionen und Gerüste, auch 

wenn diese als Besondere Leistung oder selbstständig vergeben sind. 

§ 8 

Kündigung durch den Auftraggeber 

(1) 

1. Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der Leistung jederzeit den Vertrag kündigen. 

2. Dem Auftragnehmer steht die vereinbarte Vergütung zu. Er muss sich jedoch anrechnen 

lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Kosten erspart oder durch anderweitige 

Verwendung seiner Arbeitskraft und seines Betriebs erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt 

(§ 649 BGB). 

(2) 

1. Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen 

einstellt, von ihm oder zulässigerweise vom Auftraggeber oder einem anderen Gläubiger das In-

solvenzverfahren (§§ 14 und 15 InsO) beziehungsweise ein vergleichbares gesetzliches Verfah-

ren beantragt ist, ein solches Verfahren eröffnet wird oder dessen Eröffnung mangels Masse ab-

gelehnt wird. 

2. Die ausgeführten Leistungen sind nach § 6 Absatz 5 abzurechnen. Der Auftraggeber kann 

Schadensersatz wegen Nichterfüllung des Restes verlangen. 

 

 

(3) 
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1. Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen, wenn in den Fällen des § 4 Absatz 7 und 8 

Nummer 1 und des § 5 Absatz 4 die gesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist. Die Kündigung kann 

auf einen in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung beschränkt werden. 

2. Nach der Kündigung ist der Auftraggeber berechtigt, den noch nicht vollendeten Teil der 

Leistung zulasten des Auftragnehmers durch einen Dritten ausführen zu lassen, doch bleiben 

seine Ansprüche auf Ersatz des etwa entstehenden weiteren Schadens bestehen. Er ist auch be-

rechtigt, auf die weitere Ausführung zu verzichten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu 

verlangen, wenn die Ausführung aus den Gründen, die zur Kündigung geführt haben, für ihn kein 

Interesse mehr hat. 

3. Für die Weiterführung der Arbeiten kann der Auftraggeber Geräte, Gerüste, auf der Bau-

stelle vorhandene andere Einrichtungen und angelieferte Stoffe und Bauteile gegen angemesse-

ne Vergütung in Anspruch nehmen. 

4. Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer eine Aufstellung über die entstandenen Mehr-

kosten und über seine anderen Ansprüche spätestens binnen zwölf Werktagen nach Abrechnung 

mit dem Dritten zuzusenden. 

(4) Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen: 

1. wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe eine Abrede getroffen hatte, die eine un-

zulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt. Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 und Nummer 2 bis 4 

gilt entsprechend. 

2. sofern dieser im Anwendungsbereich des 4. Teils des GWB geschlossen wurde, 

a) wenn der Auftragnehmer wegen eines zwingenden Ausschlussgrundes zum Zeitpunkt des 

Zuschlags nicht hätte beauftragt werden dürfen. Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 und Nummer 2 bis 4 

gilt entsprechend. 

b) bei wesentlicher Änderung des Vertrages oder bei Feststellung einer schweren Verletzung 

der Verträge über die Europäische Union und die Arbeitsweise der Europäischen Union durch 

den Europäischen Gerichtshof. Die ausgeführten Leistungen sind nach § 6 Absatz 5 abzurech-

nen. Etwaige Schadensersatzansprüche der Parteien bleiben unberührt. 

Die Kündigung ist innerhalb von zwölf Werktagen nach Bekanntwerden des Kündigungsgrundes 

auszusprechen. 

(5) Sofern der Auftragnehmer die Leistung, ungeachtet des Anwendungsbereichs des 4. Teils 

des GWB, ganz oder teilweise an Nachunternehmer weitervergeben hat, steht auch ihm das 
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Kündigungsrecht gemäß Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe b zu, wenn der ihn als Auftragnehmer 

verpflichtende Vertrag (Hauptauftrag) gemäß Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe b gekündigt wurde. 

Entsprechendes gilt für jeden Auftraggeber der Nachunternehmerkette, sofern sein jeweiliger Auf-

traggeber den Vertrag gemäß Satz 1 gekündigt hat. 

(6) Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. 

(7) Der Auftragnehmer kann Aufmaß und Abnahme der von ihm ausgeführten Leistungen als-

bald nach der Kündigung verlangen; er hat unverzüglich eine prüfbare Rechnung über die ausge-

führten Leistungen vorzulegen. 

(8) Eine wegen Verzug verwirkte, nach Zeit bemessene Vertragsstrafe kann nur für die Zeit bis 

zum Tag der Kündigung des Vertrags gefordert werden. 

§ 9 

Kündigung durch den Auftragnehmer 

(1) Der Auftragnehmer kann den Vertrag kündigen: 

1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt und dadurch den Auf-

tragnehmer außerstande setzt, die Leistung auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB), 

2. wenn der Auftraggeber eine fällige Zahlung nicht leistet oder sonst in Schuldnerverzug ge-

rät. 

(2) Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie ist erst zulässig, wenn der Auftragnehmer 

dem Auftraggeber ohne Erfolg eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung gesetzt und erklärt 

hat, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kündigen werde. 

(3) Die bisherigen Leistungen sind nach den Vertragspreisen abzurechnen. Außerdem hat der 

Auftragnehmer Anspruch auf angemessene Entschädigung nach § 642 BGB; etwaige weiter ge-

hende Ansprüche des Auftragnehmers bleiben unberührt. 
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§ 10 

Haftung der Vertragsparteien 

(1) Die Vertragsparteien haften einander für eigenes Verschulden sowie für das Verschulden 

ihrer gesetzlichen Vertreter und der Personen, deren sie sich zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten 

bedienen (§§ 276, 278 BGB). 

(2) 

1. Entsteht einem Dritten im Zusammenhang mit der Leistung ein Schaden, für den aufgrund 

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen beide Vertragsparteien haften, so gelten für den Ausgleich 

zwischen den Vertragsparteien die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen, soweit im Einzelfall 

nichts anderes vereinbart ist. Soweit der Schaden des Dritten nur die Folge einer Maßnahme ist, 

die der Auftraggeber in dieser Form angeordnet hat, trägt er den Schaden allein, wenn ihn der 

Auftragnehmer auf die mit der angeordneten Ausführung verbundene Gefahr nach § 4 Absatz 3 

hingewiesen hat. 

2. Der Auftragnehmer trägt den Schaden allein, soweit er ihn durch Versicherung seiner ge-

setzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder durch eine solche zu tarifmäßigen, nicht auf außerge-

wöhnliche Verhältnisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem im Inland zum 

Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte decken können. 

(3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu Schadensersatz verpflich-

tet wegen unbefugten Betretens oder Beschädigung angrenzender Grundstücke, wegen Ent-

nahme oder Auflagerung von Boden oder anderen Gegenständen außerhalb der vom Auftragge-

ber dazu angewiesenen Flächen oder wegen der Folgen eigenmächtiger Versperrung von We-

gen oder Wasserläufen, so trägt er im Verhältnis zum Auftraggeber den Schaden allein. 

(4) Für die Verletzung gewerblicher Schutzrechte haftet im Verhältnis der Vertragsparteien zu-

einander der Auftragnehmer allein, wenn er selbst das geschützte Verfahren oder die Verwen-

dung geschützter Gegenstände angeboten oder wenn der Auftraggeber die Verwendung vorge-

schrieben und auf das Schutzrecht hingewiesen hat. 

(5) Ist eine Vertragspartei gegenüber der anderen nach den Absätzen 2, 3 oder 4 von der 

Ausgleichspflicht befreit, so gilt diese Befreiung auch zugunsten ihrer gesetzlichen Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen, wenn sie nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. 

(6) Soweit eine Vertragspartei von dem Dritten für einen Schaden in Anspruch genommen 

wird, den nach den Absätzen 2, 3 oder 4 die andere Vertragspartei zu tragen hat, kann sie ver-
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langen, dass ihre Vertragspartei sie von der Verbindlichkeit gegenüber dem Dritten befreit. Sie 

darf den Anspruch des Dritten nicht anerkennen oder befriedigen, ohne der anderen Vertragspar-

tei vorher Gelegenheit zur Äußerung gegeben zu haben. 

§ 11 

Vertragsstrafe 

(1) Wenn Vertragsstrafen vereinbart sind, gelten die §§ 339 bis 345 BGB. 

(2) Ist die Vertragsstrafe für den Fall vereinbart, dass der Auftragnehmer nicht in der vorgese-

henen Frist erfüllt, so wird sie fällig, wenn der Auftragnehmer in Verzug gerät. 

(3) Ist die Vertragsstrafe nach Tagen bemessen, so zählen nur Werktage; ist sie nach Wochen 

bemessen, so wird jeder Werktag angefangener Wochen als 1/6 Woche gerechnet. 

(4) Hat der Auftraggeber die Leistung abgenommen, so kann er die Strafe nur verlangen, 

wenn er dies bei der Abnahme vorbehalten hat. 

§ 12 

    Abnahme 

(1) Verlangt der Auftragnehmer nach der Fertigstellung – gegebenenfalls auch vor Ablauf der 

vereinbarten Ausführungsfrist – die Abnahme der Leistung, so hat sie der Auftraggeber binnen 

zwölf Werktagen durchzuführen; eine andere Frist kann vereinbart werden. 

(2) Auf Verlangen sind in sich abgeschlossene Teile der Leistung besonders abzunehmen. 

(3) Wegen wesentlicher Mängel kann die Abnahme bis zur Beseitigung verweigert werden. 

(4) 

1. Eine förmliche Abnahme hat stattzufinden, wenn eine Vertragspartei es verlangt. Jede Par-

tei kann auf ihre Kosten einen Sachverständigen zuziehen. Der Befund ist in gemeinsamer Ver-

handlung schriftlich niederzulegen. In die Niederschrift sind etwaige Vorbehalte wegen bekannter 

Mängel und wegen Vertragsstrafen aufzunehmen, ebenso etwaige Einwendungen des Auftrag-

nehmers. Jede Partei erhält eine Ausfertigung. 

2. Die förmliche Abnahme kann in Abwesenheit des Auftragnehmers stattfinden, wenn der 

Termin vereinbart war oder der Auftraggeber mit genügender Frist dazu eingeladen hatte. Das 

Ergebnis der Abnahme ist dem Auftragnehmer alsbald mitzuteilen. 
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(5) 

1. Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung als abgenommen mit Ablauf von zwölf 

Werktagen nach schriftlicher Mitteilung über die Fertigstellung der Leistung. 

2. Wird keine Abnahme verlangt und hat der Auftraggeber die Leistung oder einen Teil der 

Leistung in Benutzung genommen, so gilt die Abnahme nach Ablauf von sechs Werktagen nach 

Beginn der Benutzung als erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist. Die Benutzung von Teilen 

einer baulichen Anlage zur Weiterführung der Arbeiten gilt nicht als Abnahme. 

3. Vorbehalte wegen bekannter Mängel oder wegen Vertragsstrafen hat der Auftraggeber 

spätestens zu den in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Zeitpunkten geltend zu machen. 

(6) Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über, soweit er sie nicht schon 

nach § 7 trägt. 

§ 13 

Mängelansprüche 

(1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum Zeitpunkt der Abnahme frei 

von Sachmängeln zu verschaffen. Die Leistung ist zur Zeit der Abnahme frei von Sachmängeln, 

wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit hat und den anerkannten Regeln der Technik entspricht. 

Ist die Beschaffenheit nicht vereinbart, so ist die Leistung zur Zeit der Abnahme frei von Sach-

mängeln, 

1. wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst 

2. für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken 

der gleichen Art üblich ist und die der Auftraggeber nach der Art der Leistung erwarten kann. 

(2) Bei Leistungen nach Probe gelten die Eigenschaften der Probe als vereinbarte Beschaf-

fenheit, soweit nicht Abweichungen nach der Verkehrssitte als bedeutungslos anzusehen sind. 

Dies gilt auch für Proben, die erst nach Vertragsabschluss als solche anerkannt sind. 

(3) Ist ein Mangel zurückzuführen auf die Leistungsbeschreibung oder auf Anordnungen des 

Auftraggebers, auf die von diesem gelieferten oder vorgeschriebenen Stoffe oder Bauteile oder 

die Beschaffenheit der Vorleistung eines anderen Unternehmers, haftet der Auftragnehmer, es 

sei denn, er hat die ihm nach § 4 Absatz 3 obliegende Mitteilung gemacht. 
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(4) 

1. Ist für Mängelansprüche keine Verjährungsfrist im Vertrag vereinbart, so beträgt sie für 

Bauwerke vier Jahre, für andere Werke, deren Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Verände-

rung einer Sache besteht, und für die vom Feuer berührten Teile von Feuerungsanlagen zwei 

Jahre. Abweichend von Satz 1 beträgt die Verjährungsfrist für feuerberührte und abgasdämmen-

de Teile von industriellen Feuerungsanlagen ein Jahr. 

2. Ist für Teile von maschinellen und elektrotechnischen/elektronischen Anlagen, bei denen 

die Wartung Einfluss auf Sicherheit und Funktionsfähigkeit hat, nichts anderes vereinbart, beträgt 

für diese Anlagenteile die Verjährungsfrist für Mängelansprüche abweichend von Nummer 1 zwei 

Jahre, wenn der Auftraggeber sich dafür entschieden hat, dem Auftragnehmer die Wartung für 

die Dauer der Verjährungsfrist nicht zu übertragen; dies gilt auch, wenn für weitere Leistungen 

eine andere Verjährungsfrist vereinbart ist. 

3. Die Frist beginnt mit der Abnahme der gesamten Leistung; nur für in sich abgeschlossene 

Teile der Leistung beginnt sie mit der Teilabnahme (§ 12 Absatz 2). 

(5) 

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungsfrist hervortretenden Män-

gel, die auf vertragswidrige Leistung zurückzuführen sind, auf seine Kosten zu beseitigen, wenn 

es der Auftraggeber vor Ablauf der Frist schriftlich verlangt. Der Anspruch auf Beseitigung der ge-

rügten Mängel verjährt in zwei Jahren, gerechnet vom Zugang des schriftlichen Verlangens an, 

jedoch nicht vor Ablauf der Regelfristen nach Absatz 4 oder der an ihrer Stelle vereinbarten Frist. 

Nach Abnahme der Mängelbeseitigungsleistung beginnt für diese Leistung eine Verjährungsfrist 

von zwei Jahren neu, die jedoch nicht vor Ablauf der Regelfristen nach Absatz 4 oder der an ihrer 

Stelle vereinbarten Frist endet. 

2. Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung zur Mängelbeseitigung in einer vom Auftrag-

geber gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so kann der Auftraggeber die Mängel auf Kos-

ten des Auftragnehmers beseitigen lassen. 

(6) Ist die Beseitigung des Mangels für den Auftraggeber unzumutbar oder ist sie unmöglich 

oder würde sie einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern und wird sie deshalb vom Auf-

tragnehmer verweigert, so kann der Auftraggeber durch Erklärung gegenüber dem Auftragneh-

mer die Vergütung mindern (§ 638 BGB). 
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(7) 

1. Der Auftragnehmer haftet bei schuldhaft verursachten Mängeln für Schäden aus der Ver-

letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

2. Bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Mängeln haftet er für alle Schäden. 

3. Im Übrigen ist dem Auftraggeber der Schaden an der baulichen Anlage zu ersetzen, zu de-

ren Herstellung, Instandhaltung oder Änderung die Leistung dient, wenn ein wesentlicher Mangel 

vorliegt, der die Gebrauchsfähigkeit erheblich beeinträchtigt und auf ein Verschulden des Auf-

tragnehmers zurückzuführen ist. Einen darüber hinausgehenden Schaden hat der Auftragnehmer 

nur dann zu ersetzen, 

a) wenn der Mangel auf einem Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik beruht, 

b) wenn der Mangel in dem Fehlen einer vertraglich vereinbarten Beschaffenheit besteht 

oder 

c) soweit der Auftragnehmer den Schaden durch Versicherung seiner gesetzlichen Haftpflicht 

gedeckt hat oder durch eine solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche Verhältnisse 

abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem im Inland zum Geschäftsbetrieb zuge-

lassenen Versicherer hätte decken können. 

4. Abweichend von Absatz 4 gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen, soweit sich der Auf-

tragnehmer nach Nummer 3 durch Versicherung geschützt hat oder hätte schützen können oder 

soweit ein besonderer Versicherungsschutz vereinbart ist. 

5. Eine Einschränkung oder Erweiterung der Haftung kann in begründeten Sonderfällen ver-

einbart werden. 

§ 14 

Abrechnung 

(1) Der Auftragnehmer hat seine Leistungen prüfbar abzurechnen. Er hat die Rechnungen 

übersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Posten einzuhalten und die in den Ver-

tragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und 

Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege sind 

beizufügen. Änderungen und Ergänzungen des Vertrags sind in der Rechnung besonders kennt-

lich zu machen; sie sind auf Verlangen getrennt abzurechnen. 
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(2) Die für die Abrechnung notwendigen Feststellungen sind dem Fortgang der Leistung ent-

sprechend möglichst gemeinsam vorzunehmen. Die Abrechnungsbestimmungen in den Techni-

schen Vertragsbedingungen und den anderen Vertragsunterlagen sind zu beachten. Für Leistun-

gen, die bei Weiterführung der Arbeiten nur schwer feststellbar sind, hat der Auftragnehmer 

rechtzeitig gemeinsame Feststellungen zu beantragen. 

(3) Die Schlussrechnung muss bei Leistungen mit einer vertraglichen Ausführungsfrist von 

höchstens drei Monaten spätestens zwölf Werktage nach Fertigstellung eingereicht werden, 

wenn nichts anderes vereinbart ist; diese Frist wird um je sechs Werktage für je weitere drei Mo-

nate Ausführungsfrist verlängert. 

(4) Reicht der Auftragnehmer eine prüfbare Rechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber 

dafür eine angemessene Frist gesetzt hat, so kann sie der Auftraggeber selbst auf Kosten des 

Auftragnehmers aufstellen. 

§ 15 

Stundenlohnarbeiten 

(1) 

1. Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarungen abgerechnet. 

2. Soweit für die Vergütung keine Vereinbarungen getroffen worden sind, gilt die ortsübliche 

Vergütung. Ist diese nicht zu ermitteln, so werden die Aufwendungen des Auftragnehmers für 

Lohn- und Gehaltskosten der Baustelle, Lohn- und Gehaltsnebenkosten der Baustelle, Stoffkos-

ten der Baustelle, Kosten der Einrichtungen, Geräte, Maschinen und maschinellen Anlagen der 

Baustelle, Fracht-, Fuhr- und Ladekosten, Sozialkassenbeiträge und Sonderkosten, die bei wirt-

schaftlicher Betriebsführung entstehen, mit angemessenen Zuschlägen für Gemeinkosten und 

Gewinn (einschließlich allgemeinen Unternehmerwagnisses) zuzüglich Umsatzsteuer vergütet. 

(2) Verlangt der Auftraggeber, dass die Stundenlohnarbeiten durch einen Polier oder eine an-

dere Aufsichtsperson beaufsichtigt werden, oder ist die Aufsicht nach den einschlägigen Unfall-

verhütungsvorschriften notwendig, so gilt Absatz 1 entsprechend. 

(3) Dem Auftraggeber ist die Ausführung von Stundenlohnarbeiten vor Beginn anzuzeigen. 

Über die geleisteten Arbeitsstunden und den dabei erforderlichen, besonders zu vergütenden 

Aufwand für den Verbrauch von Stoffen, für Vorhaltung von Einrichtungen, Geräten, Maschinen 

und maschinellen Anlagen, für Frachten, Fuhr- und Ladeleistungen sowie etwaige Sonderkosten 

sind, wenn nichts anderes vereinbart ist, je nach der Verkehrssitte werktäglich oder wöchentlich 
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Listen (Stundenlohnzettel) einzureichen. Der Auftraggeber hat die von ihm bescheinigten Stun-

denlohnzettel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von sechs Werktagen nach Zugang, zu-

rückzugeben. Dabei kann er Einwendungen auf den Stundenlohnzetteln oder gesondert schrift-

lich erheben. Nicht fristgemäß zurückgegebene Stundenlohnzettel gelten als anerkannt. 

(4) Stundenlohnrechnungen sind alsbald nach Abschluss der Stundenlohnarbeiten, längstens 

jedoch in Abständen von vier Wochen, einzureichen. Für die Zahlung gilt § 16. 

(5) Wenn Stundenlohnarbeiten zwar vereinbart waren, über den Umfang der Stundenlohnleis-

tungen aber mangels rechtzeitiger Vorlage der Stundenlohnzettel Zweifel bestehen, so kann der 

Auftraggeber verlangen, dass für die nachweisbar ausgeführten Leistungen eine Vergütung ver-

einbart wird, die nach Maßgabe von Absatz 1 Nummer 2 für einen wirtschaftlich vertretbaren 

Aufwand an Arbeitszeit und Verbrauch von Stoffen, für Vorhaltung von Einrichtungen, Geräten, 

Maschinen und maschinellen Anlagen, für Frachten, Fuhr- und Ladeleistungen sowie etwaige 

Sonderkosten ermittelt wird. 

§ 16 

Zahlung 

(1) 

1. Abschlagszahlungen sind auf Antrag in möglichst kurzen Zeitabständen oder zu den ver-

einbarten Zeitpunkten zu gewähren, und zwar in Höhe des Wertes der jeweils nachgewiesenen 

vertragsgemäßen Leistungen einschließlich des ausgewiesenen, darauf entfallenden Umsatz-

steuerbetrages. Die Leistungen sind durch eine prüfbare Aufstellung nachzuweisen, die eine ra-

sche und sichere Beurteilung der Leistungen ermöglichen muss. Als Leistungen gelten hierbei 

auch die für die geforderte Leistung eigens angefertigten und bereitgestellten Bauteile sowie die 

auf der Baustelle angelieferten Stoffe und Bauteile, wenn dem Auftraggeber nach seiner Wahl 

das Eigentum an ihnen übertragen ist oder entsprechende Sicherheit gegeben wird. 

2. Gegenforderungen können einbehalten werden. Andere Einbehalte sind nur in den im Ver-

trag und in den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Fällen zulässig. 

3. Ansprüche auf Abschlagszahlungen werden binnen 21 Tagen nach Zugang der Aufstellung 

fällig. 

4. Die Abschlagszahlungen sind ohne Einfluss auf die Haftung des Auftragnehmers; sie gel-

ten nicht als Abnahme von Teilen der Leistung. 
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(2) 

1. Vorauszahlungen können auch nach Vertragsabschluss vereinbart werden; hierfür ist auf 

Verlangen des Auftraggebers ausreichende Sicherheit zu leisten. Diese Vorauszahlungen sind, 

sofern nichts anderes vereinbart wird, mit 3 v. H. über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu ver-

zinsen. 

2. Vorauszahlungen sind auf die nächstfälligen Zahlungen anzurechnen, soweit damit Leis-

tungen abzugelten sind, für welche die Vorauszahlungen gewährt worden sind. 

(3) 

1. Der Anspruch auf Schlusszahlung wird alsbald nach Prüfung und Feststellung fällig, spä-

testens innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Schlussrechnung. Die Frist verlängert sich auf 

höchstens 60 Tage, wenn sie aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung 

sachlich gerechtfertigt ist und ausdrücklich vereinbart wurde. Werden Einwendungen gegen die 

Prüfbarkeit unter Angabe der Gründe nicht bis zum Ablauf der jeweiligen Frist erhoben, kann der 

Auftraggeber sich nicht mehr auf die fehlende Prüfbarkeit berufen. Die Prüfung der Schlussrech-

nung ist nach Möglichkeit zu beschleunigen. Verzögert sie sich, so ist das unbestrittene Gutha-

ben als Abschlagszahlung sofort zu zahlen. 

2. Die vorbehaltlose Annahme der Schlusszahlung schließt Nachforderungen aus, wenn der 

Auftragnehmer über die Schlusszahlung schriftlich unterrichtet und auf die Ausschlusswirkung 

hingewiesen wurde. 

3. Einer Schlusszahlung steht es gleich, wenn der Auftraggeber unter Hinweis auf geleistete 

Zahlungen weitere Zahlungen endgültig und schriftlich ablehnt. 

4. Auch früher gestellte, aber unerledigte Forderungen werden ausgeschlossen, wenn sie 

nicht nochmals vorbehalten werden. 

5. Ein Vorbehalt ist innerhalb von 28 Tagen nach Zugang der Mitteilung nach den Nummern 2 

und 3 über die Schlusszahlung zu erklären. Er wird hinfällig, wenn nicht innerhalb von weiteren 

28 Tagen – beginnend am Tag nach Ablauf der in Satz 1 genannten 28 Tage – eine prüfbare 

Rechnung über die vorbehaltenen Forderungen eingereicht oder, wenn das nicht möglich ist, der 

Vorbehalt eingehend begründet wird. 

6. Die Ausschlussfristen gelten nicht für ein Verlangen nach Richtigstellung der Schlussrech-

nung und -zahlung wegen Aufmaß-, Rechen- und Übertragungsfehlern. 
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(4) In sich abgeschlossene Teile der Leistung können nach Teilabnahme ohne Rücksicht auf 

die Vollendung der übrigen Leistungen endgültig festgestellt und bezahlt werden. 

(5) 

1. Alle Zahlungen sind aufs Äußerste zu beschleunigen. 

2. Nicht vereinbarte Skontoabzüge sind unzulässig. 

3. Zahlt der Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, so kann ihm der Auftragnehmer eine angemes-

sene Nachfrist setzen. Zahlt er auch innerhalb der Nachfrist nicht, so hat der Auftragnehmer vom 

Ende der Nachfrist an Anspruch auf Zinsen in Höhe der in § 288 Absatz 2 BGB angegebenen 

Zinssätze, wenn er nicht einen höheren Verzugsschaden nachweist. Der Auftraggeber kommt je-

doch, ohne dass es einer Nachfristsetzung bedarf, spätestens 30 Tage nach Zugang der Rech-

nung oder der Aufstellung bei Abschlagszahlungen in Zahlungsverzug, wenn der Auftragnehmer 

seine vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt und den fälligen Entgeltbetrag nicht 

rechtzeitig erhalten hat, es sei denn, der Auftraggeber ist für den Zahlungsverzug nicht verant-

wortlich. Die Frist verlängert sich auf höchstens 60 Tage, wenn sie aufgrund der besonderen Na-

tur oder Merkmale der Vereinbarung sachlich gerechtfertigt ist und ausdrücklich vereinbart wurde. 

4. Der Auftragnehmer darf die Arbeiten bei Zahlungsverzug bis zur Zahlung einstellen, sofern 

eine dem Auftraggeber zuvor gesetzte angemessene Frist erfolglos verstrichen ist. 

(6) Der Auftraggeber ist berechtigt, zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus den Absätzen 1 

bis 5 Zahlungen an Gläubiger des Auftragnehmers zu leisten, soweit sie an der Ausführung der 

vertraglichen Leistung des Auftragnehmers aufgrund eines mit diesem abgeschlossenen Dienst- 

oder Werkvertrags beteiligt sind, wegen Zahlungsverzug des Auftragnehmers die Fortsetzung ih-

rer Leistung zu Recht verweigern und die Direktzahlung die Fortsetzung der Leistung sicherstel-

len soll. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich auf Verlangen des Auftraggebers innerhalb einer 

von diesem gesetzten Frist darüber zu erklären, ob und inwieweit er die Forderungen seiner 

Gläubiger anerkennt; wird diese Erklärung nicht rechtzeitig abgegeben, so gelten die Vorausset-

zungen für die Direktzahlung als anerkannt. 
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§ 17 

Sicherheitsleistung 

(1) 

1. Wenn Sicherheitsleistung vereinbart ist, gelten die §§ 232 bis 240 BGB, soweit sich aus 

den nachstehenden Bestimmungen nichts anderes ergibt. 

2. Die Sicherheit dient dazu, die vertragsgemäße Ausführung der Leistung und die Mängel-

ansprüche sicherzustellen. 

(2) Wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, kann Sicherheit durch Einbehalt oder Hin-

terlegung von Geld oder durch Bürgschaft eines Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet 

werden, sofern das Kreditinstitut oder der Kreditversicherer 

1. in der Europäischen Gemeinschaft oder 

2. in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-

raum 

oder 

3. in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Übereinkommens über das öffentliche Be-

schaffungswesen 

zugelassen ist. 

(3) Der Auftragnehmer hat die Wahl unter den verschiedenen Arten der Sicherheit; er kann ei-

ne Sicherheit durch eine andere ersetzen. 

(4) Bei Sicherheitsleistung durch Bürgschaft ist Voraussetzung, dass der Auftraggeber den 

Bürgen als tauglich anerkannt hat. Die Bürgschaftserklärung ist schriftlich unter Verzicht auf die 

Einrede der Vorausklage abzugeben (§ 771 BGB); sie darf nicht auf bestimmte Zeit begrenzt und 

muss nach Vorschrift des Auftraggebers ausgestellt sein. Der Auftraggeber kann als Sicherheit 

keine Bürgschaft fordern, die den Bürgen zur Zahlung auf erstes Anfordern verpflichtet. 

(5) Wird Sicherheit durch Hinterlegung von Geld geleistet, so hat der Auftragnehmer den Be-

trag bei einem zu vereinbarenden Geldinstitut auf ein Sperrkonto einzuzahlen, über das beide nur 

gemeinsam verfügen können („Und-Konto“). Etwaige Zinsen stehen dem Auftragnehmer zu. 
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(6) 

1. Soll der Auftraggeber vereinbarungsgemäß die Sicherheit in Teilbeträgen von seinen Zah-

lungen einbehalten, so darf er jeweils die Zahlung um höchstens 10 v.H. kürzen, bis die verein-

barte Sicherheitssumme erreicht ist. Sofern Rechnungen ohne Umsatzsteuer gemäß § 13 b UStG 

gestellt werden, bleibt die Umsatzsteuer bei der Berechnung des Sicherheitseinbehalts unbe-

rücksichtigt. Den jeweils einbehaltenen Betrag hat er dem Auftragnehmer mitzuteilen und binnen 

18 Werktagen nach dieser Mitteilung auf ein Sperrkonto bei dem vereinbarten Geldinstitut einzu-

zahlen. Gleichzeitig muss er veranlassen, dass dieses Geldinstitut den Auftragnehmer von der 

Einzahlung des Sicherheitsbetrags benachrichtigt. Absatz 5 gilt entsprechend. 

2. Bei kleineren oder kurzfristigen Aufträgen ist es zulässig, dass der Auftraggeber den ein-

behaltenen Sicherheitsbetrag erst bei der Schlusszahlung auf ein Sperrkonto einzahlt. 

3. Zahlt der Auftraggeber den einbehaltenen Betrag nicht rechtzeitig ein, so kann ihm der Auf-

tragnehmer hierfür eine angemessene Nachfrist setzen. Lässt der Auftraggeber auch diese ver-

streichen, so kann der Auftragnehmer die sofortige Auszahlung des einbehaltenen Betrags ver-

langen und braucht dann keine Sicherheit mehr zu leisten. 

4. Öffentliche Auftraggeber sind berechtigt, den als Sicherheit einbehaltenen Betrag auf eige-

nes Verwahrgeldkonto zu nehmen; der Betrag wird nicht verzinst. 

(7) Der Auftragnehmer hat die Sicherheit binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss zu 

leisten, wenn nichts anderes vereinbart ist. Soweit er diese Verpflichtung nicht erfüllt hat, ist der 

Auftraggeber berechtigt, vom Guthaben des Auftragnehmers einen Betrag in Höhe der vereinbar-

ten Sicherheit einzubehalten. Im Übrigen gelten die Absätze 5 und 6 außer Nummer 1 Satz 1 

entsprechend. 

(8) 

1. Der Auftraggeber hat eine nicht verwertete Sicherheit für die Vertragserfüllung zum verein-

barten Zeitpunkt, spätestens nach Abnahme und Stellung der Sicherheit für Mängelansprüche 

zurückzugeben, es sei denn, dass Ansprüche des Auftraggebers, die nicht von der gestellten Si-

cherheit für Mängelansprüche umfasst sind, noch nicht erfüllt sind. Dann darf er für diese Ver-

tragserfüllungsansprüche einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten. 

2. Der Auftraggeber hat eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche nach Ablauf 

von zwei Jahren zurückzugeben, sofern kein anderer Rückgabezeitpunkt vereinbart worden ist. 

Soweit jedoch zu diesem Zeitpunkt seine geltend gemachten Ansprüche noch nicht erfüllt sind, 

darf er einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten. 
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§ 18 

Streitigkeiten 

(1) Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsstandvereinbarung nach § 38 Zivilprozess-

ordnung vor, richtet sich der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertrag nach dem Sitz der 

für die Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle, wenn nichts anderes vereinbart 

ist. Sie ist dem Auftragnehmer auf Verlangen mitzuteilen. 

(2) 

1. Entstehen bei Verträgen mit Behörden Meinungsverschiedenheiten, so soll der Auftrag-

nehmer zunächst die der auftraggebenden Stelle unmittelbar vorgesetzte Stelle anrufen. Diese 

soll dem Auftragnehmer Gelegenheit zur mündlichen Aussprache geben und ihn möglichst inner-

halb von zwei Monaten nach der Anrufung schriftlich bescheiden und dabei auf die Rechtsfolgen 

des Satzes 3 hinweisen. Die Entscheidung gilt als anerkannt, wenn der Auftragnehmer nicht in-

nerhalb von drei Monaten nach Eingang des Bescheides schriftlich Einspruch beim Auftraggeber 

erhebt und dieser ihn auf die Ausschlussfrist hingewiesen hat. 

2. Mit dem Eingang des schriftlichen Antrages auf Durchführung eines Verfahrens nach 

Nummer 1 wird die Verjährung des in diesem Antrag geltend gemachten Anspruchs gehemmt. 

Wollen Auftraggeber oder Auftragnehmer das Verfahren nicht weiter betreiben, teilen sie dies 

dem jeweils anderen Teil schriftlich mit. Die Hemmung endet drei Monate nach Zugang des 

schriftlichen Bescheides oder der Mitteilung nach Satz 2. 

(3) Daneben kann ein Verfahren zur Streitbeilegung vereinbart werden. Die Vereinbarung soll-

te mit Vertragsabschluss erfolgen. 

(4) Bei Meinungsverschiedenheiten über die Eigenschaft von Stoffen und Bauteilen, für die 

allgemein gültige Prüfungsverfahren bestehen, und über die Zulässigkeit oder Zuverlässigkeit der 

bei der Prüfung verwendeten Maschinen oder angewendeten Prüfungsverfahren kann jede Ver-

tragspartei nach vorheriger Benachrichtigung der anderen Vertragspartei die materialtechnische 

Untersuchung durch eine staatliche oder staatlich anerkannte Materialprüfungsstelle vornehmen 

lassen; deren Feststellungen sind verbindlich. Die Kosten trägt der unterliegende Teil. 

(5) Streitfälle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen. 
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IV. BauFordSiG – Gesetz über die Sicherung der Bauforderungen (Bauforderungssicherungsge-

setz) 

Bauforderungssicherungsgesetz in der im Bundesgesetzblatt, Teil III, Gliederungsnummer 213 – 2 ver-

öffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 

S. 2436) geändert worden ist. 

Erster Abschnitt 

Allgemeine Sicherungsmaßregeln  

§ 1 

(1) Der Empfänger von Baugeld ist verpflichtet, das Baugeld zur Befriedigung solcher Perso-

nen, die an der Herstellung oder dem Umbau des Baues aufgrund eines  Werk-, Dienst- oder 

Kaufvertrags beteiligt sind, zu verwenden. Eine anderweitige Verwendung des Baugeldes ist bis 

zu dem Betrag statthaft, in welchem der Empfänger aus anderen Mitteln Gläubiger der bezeich-

neten Art bereits befriedigt hat. Die Verpflichtung nach Satz 1 hat auch zu erfüllen, wer als Bau-

betreuer bei der Betreuung des Bauvorhabens zur Verfügung über die Finanzierungsmittel des 

Bestellers ermächtigt ist. 

(2) Ist der Empfänger selbst an der Herstellung oder dem Umbau beteiligt, so darf er das Bau-

geld in Höhe des angemessenen Werts der von ihm erbrachten Leistungen für sich behalten. 

(3) Baugeld sind Geldbeträge, 

1. die zum Zweck der Bestreitung der Kosten eines Baues oder Umbaues in der Weise gewährt 

werden, dass zur Sicherung der Ansprüche des Geldgebers eine Hypothek oder Grundschuld an 

dem zu bebauenden Grundstück dient oder die Übertragung eines Eigentums an dem Grund-

stück erst nach gänzlicher oder teilweiser Herstellung des Baues oder Umbaues erfolgen soll, 

oder 

2. die der Empfänger von einem Dritten für eine im Zusammenhang mit der Herstellung des Bau-

es oder Umbaues stehende Leistung, die der Empfänger dem Dritten versprochen hat, erhalten 

hat, wenn an dieser Leistung andere Unternehmer (§ 14 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) aufgrund 

eines Werk-, Dienst- oder Kaufvertrags beteiligt waren. 

Beträge, die zum Zweck der Bestreitung der Kosten eines Baues oder Umbaues gewährt werden, 

sind insbesondere Abschlagszahlungen und solche, deren Auszahlung ohne nähere Bestimmung 

des Zweckes der Verwendung nach Maßgabe des Fortschritts des Baues oder Umbaues erfol-

gen soll. 
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(4) Ist die Baugeldeigenschaft oder die Verwendung des Baugeldes streitig, so trifft die Be-

weislast den Empfänger. 

§ 2 

Baugeldempfänger, welche ihre Zahlungen eingestellt haben oder über deren Vermögen das In-

solvenzverfahren eröffnet worden ist und deren in § 1 Absatz 1 bezeichnete Gläubiger zur Zeit 

der Zahlungseinstellung oder der Eröffnung des Insolvenzverfahrens benachteiligt sind, werden 

mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft, wenn sie zum Nachteil der be-

zeichneten Gläubiger den Vorschriften des § 1 zuwidergehandelt haben. 

§ 4 (gegenstandslos) 

§ 7 (gegenstandslos) 

§ 8 (gegenstandslos) 

 

Zweiter Abschnitt 

Dingliche Sicherung der Bauforderungen 

Erster bis siebenter Titel 

§§ 9 bis 67 

(weggefallen) 
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V. BaustellV – Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustel-

lenverordnung) 

Diese Verordnung dient in Verbindung mit dem Arbeitsschutzgesetz der Umsetzung der EG-

Richtlinie 92/57/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über die auf zeitlich begrenzte oder ortsver-

änderliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit und den Gesund-

heitsschutz (Achte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 

(ABl. EG Nummer L 245 S. 6). 

Eingangsformel 

Aufgrund des § 19 des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246) verordnet 

die Bundesregierung: 

§ 1 Ziele, Begriffe 

(1) Diese Verordnung dient der wesentlichen Verbesserung von Sicherheit und Gesundheits-

schutz der Beschäftigten auf Baustellen. 

(2) Die Verordnung gilt nicht für Tätigkeiten und Einrichtungen im Sinne des § 2 des Bundes-

berggesetzes. 

(3) Baustelle im Sinne dieser Verordnung ist der Ort, an dem ein Bauvorhaben ausgeführt 

wird. Ein Bauvorhaben ist das Vorhaben, eine oder mehrere bauliche Anlagen zu errichten, zu 

ändern oder abzubrechen. 

§ 2 Planung der Ausführung des Bauvorhabens 

(1) Bei der Planung der Ausführung eines Bauvorhabens, insbesondere bei der Einteilung der 

Arbeiten, die gleichzeitig oder nacheinander durchgeführt werden, und bei der Bemessung der 

Ausführungszeiten für diese Arbeiten, sind die allgemeinen Grundsätze nach § 4 des Arbeits-

schutzgesetzes zu berücksichtigen. 

(2) Für jede Baustelle, bei der 

1. die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Arbeitstage beträgt und auf der mehr 

als 20 Beschäftigte gleichzeitig tätig werden, oder 

2. der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage überschreitet, 
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ist der zuständigen Behörde spätestens zwei Wochen vor Einrichtung der Baustelle eine Voran-

kündigung zu übermitteln, die mindestens die Angaben nach Anhang I enthält. Die Vorankündi-

gung ist sichtbar auf der Baustelle auszuhängen und bei erheblichen Änderungen anzupassen. 

(3) Ist für eine Baustelle, auf der Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden, eine Voran-

kündigung zu übermitteln, oder werden auf einer Baustelle, auf der Beschäftigte mehrerer Arbeit-

geber tätig werden, besonders gefährliche Arbeiten nach Anhang II ausgeführt, so ist dafür zu 

sorgen, dass vor Einrichtung der Baustelle ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt 

wird. Der Plan muss die für die betreffende Baustelle anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmun-

gen erkennen lassen und besondere Maßnahmen für die besonders gefährlichen Arbeiten nach 

Anhang II enthalten. Erforderlichenfalls sind bei Erstellung des Planes betriebliche Tätigkeiten auf 

dem Gelände zu berücksichtigen. 

§ 3 Koordinierung 

(1) Für Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden, sind ein oder 

mehrere geeignete Koordinatoren zu bestellen. Der Bauherr oder der von ihm nach § 4 beauftrag-

te Dritte kann die Aufgaben des Koordinators selbst wahrnehmen. 

(1 a) Der Bauherr oder der von ihm beauftragte Dritte wird durch die Beauftragung geeigneter 

Koordinatoren nicht von seiner Verantwortung entbunden. 

(2) Während der Planung der Ausführung des Bauvorhabens hat der Koordinator 

1. die in § 2 Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen zu koordinieren, 

2. den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan auszuarbeiten oder ausarbeiten zu lassen 

und 

3. eine Unterlage mit den erforderlichen, bei möglichen späteren Arbeiten an der baulichen 

Anlage zu berücksichtigenden Angaben zu Sicherheit und Gesundheitsschutz zusammenzustel-

len. 

(3) Während der Ausführung des Bauvorhabens hat der Koordinator 

1. die Anwendung der allgemeinen Grundsätze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes zu koor-

dinieren, 

2. darauf zu achten, dass die Arbeitgeber und die Unternehmer ohne Beschäftigte ihre Pflich-

ten nach dieser Verordnung erfüllen, 



 

Baurecht to go   Seite 60 

 

3. den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan bei erheblichen Änderungen in der Ausfüh-

rung des Bauvorhabens anzupassen oder anpassen zu lassen, 

4. die Zusammenarbeit der Arbeitgeber zu organisieren und 

5. die Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der Arbeitsverfahren durch die Ar-

beitgeber zu koordinieren. 

§ 4 Beauftragung 

Die Maßnahmen nach § 2 und § 3 Absatz 1 Satz 1 hat der Bauherr zu treffen, es sei denn, er be-

auftragt einen Dritten, diese Maßnahmen in eigener Verantwortung zu treffen. 

§ 5 Pflichten der Arbeitgeber 

(1) Die Arbeitgeber haben bei der Ausführung der Arbeiten die erforderlichen Maßnahmen des 

Arbeitsschutzes insbesondere in Bezug auf die 

1. Instandhaltung der Arbeitsmittel, 

2. Vorkehrungen zur Lagerung und Entsorgung der Arbeitsstoffe und Abfälle, insbesondere 

der Gefahrstoffe, 

3. Anpassung der Ausführungszeiten für die Arbeiten unter Berücksichtigung der Gegeben-

heiten auf der Baustelle, 

4. Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Unternehmern ohne Beschäftigte, 

5. Wechselwirkungen zwischen den Arbeiten auf der Baustelle und anderen betrieblichen Tä-

tigkeiten auf dem Gelände, auf dem oder in dessen Nähe die erstgenannten Arbeiten ausgeführt 

werden, 

zu treffen sowie die Hinweise des Koordinators und den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan 

zu berücksichtigen. 

(2) Die Arbeitgeber haben die Beschäftigten in verständlicher Form und Sprache über die sie 

betreffenden Schutzmaßnahmen zu informieren. 

(3) Die Verantwortlichkeit der Arbeitgeber für die Erfüllung ihrer Arbeitsschutzpflichten wird 

durch die Maßnahmen nach den §§ 2 und 3 nicht berührt. 

 



 

Baurecht to go   Seite 61 

 

§ 6 Pflichten sonstiger Personen 

Zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten haben auch die auf 

einer Baustelle tätigen Unternehmer ohne Beschäftigte die bei den Arbeiten anzuwendenden Ar-

beitsschutzvorschriften einzuhalten. Sie haben die Hinweise des Koordinators sowie den Sicher-

heits- und Gesundheitsschutzplan zu berücksichtigen. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Arbeit-

geber, die selbst auf der Baustelle tätig sind. 

§ 7 Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Absatz 1 Nummer 1 des Arbeitsschutzgesetzes handelt, 

wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 2 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 4 der zuständigen Behörde eine Voran-

kündigung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt, oder 

2. entgegen § 2 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit § 4 nicht dafür sorgt, dass vor Einrichtung 

der Baustelle ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt wird. 

(2) Wer durch eine im Absatz 1 bezeichnete vorsätzliche Handlung Leben oder Gesundheit 

eines Beschäftigten gefährdet, ist nach § 26 Nummer 2 des Arbeitsschutzgesetzes strafbar. 

§ 8 Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats 

in Kraft. 

(2) Für Bauvorhaben, mit deren Ausführung bereits vor dem 1. Juli 1998 begonnen worden ist, 

bleiben die bisherigen Vorschriften maßgebend. 

Schlussformel 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 

Anhang I 

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 1285 

1. Ort der Baustelle, 

2. Name und Anschrift des Bauherrn, 
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3. Art des Bauvorhabens, 

4. Name und Anschrift des anstelle des Bauherrn verantwortlichen Dritten, 

5. Name und Anschrift des Koordinators, 

6. voraussichtlicher Beginn und voraussichtliche Dauer der Arbeiten, 

7. voraussichtliche Höchstzahl der Beschäftigten auf der Baustelle, 

8. Zahl der Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschäftigte, die voraussichtlich auf der Bau-

stelle tätig werden, 

9. Angabe der bereits ausgewählten Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschäftigte. 

Anhang II 

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 1285 

Besonders gefährliche Arbeiten im Sinne des § 2 Absatz 3 sind: 

1. Arbeiten, bei denen die Beschäftigten der Gefahr des Versinkens, des Verschüttetwerdens 

in Baugruben oder in Gräben mit einer Tiefe von mehr als 5 m oder des Absturzes aus einer Hö-

he von mehr als 7 m ausgesetzt sind, 

2. Arbeiten, bei denen die Beschäftigten explosionsgefährlichen, hochentzündlichen, krebser-

zeugenden (Kategorie 1 oder 2), erbgutverändernden, fortpflanzungsgefährdenden oder sehr gif-

tigen Stoffen und Zubereitungen im Sinne der Gefahrstoffverordnung oder biologischen Arbeits-

stoffen der Risikogruppen 3 und 4 im Sinne der Richtlinie 90/679/EWG des Rates vom 26. No-

vember 1990 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeits-

stoffe bei der Arbeit (ABl. EG Nummer L 374 S. 1) ausgesetzt sind, 

3. Arbeiten mit ionisierenden Strahlungen, die die Festlegung von Kontroll- oder Überwa-

chungsbereichen im Sinne der Strahlenschutz- sowie im Sinne der Röntgenverordnung erfordern, 

4. Arbeiten in einem geringeren Abstand als 5 m von Hochspannungsleitungen, 

5. Arbeiten, bei denen die unmittelbare Gefahr des Ertrinkens besteht, 

6. Brunnenbau, unterirdische Erdarbeiten und Tunnelbau, 

7. Arbeiten mit Tauchgeräten, 
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8. Arbeiten in Druckluft, 

9. Arbeiten, bei denen Sprengstoff oder Sprengschnüre eingesetzt werden, 

10. Aufbau oder Abbau von Massivbauelementen mit mehr als 10 t Einzelgewicht. 
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VI. VOB/C – Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), Ausgabe 2016 

(Übersicht) 

ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“  

ATV DIN 18300 „Erdarbeiten“  

ATV DIN 18301 „Bohrarbeiten“  

ATV DIN 18302 „Arbeiten zum Ausbau von Bohrungen“  

ATV DIN 18303 „Verbauarbeiten“  

ATV DIN 18304 „Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten“  

ATV DIN 18305 „Wasserhaltungsarbeiten“  

ATV DIN 18306 „Entwässerungskanalarbeiten“  

ATV DIN 18307 „Druckrohrleitungsarbeiten außerhalb von Gebäuden“  

ATV DIN 18308 „Drän- und Versickerarbeiten“  

ATV DIN 18309 „Einpressarbeiten“  

ATV DIN 18311 „Nassbaggerarbeiten“  

ATV DIN 18312 „Untertagebauarbeiten“  

ATV DIN 18313 „Schlitzwandarbeiten mit stützenden Flüssigkeiten“  

ATV DIN 18314 „Spritzbetonarbeiten“  

ATV DIN 18315 „Verkehrswegebauarbeiten – Oberbauschichten ohne Bindemittel“  

ATV DIN 18316 „Verkehrswegebauarbeiten – Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln“  

ATV DIN 18317 „Verkehrswegebauarbeiten – Oberbauschichten aus Asphalt“  

ATV DIN 18318 „Verkehrswegebauarbeiten – Pflasterdecken und Plattenbeläge in ungebundener 

Ausführung, Einfassungen“  

ATV DIN 18319 „Rohrvortriebsarbeiten“  

ATV DIN 18320 „Landschaftsbauarbeiten“  

ATV DIN 18321 „Düsenstrahlarbeiten“  

ATV DIN 18322 „Kabelleitungstiefbauarbeiten“  

ATV DIN 18323 „Kampfmittelräumarbeiten“  

ATV DIN 18324 „Horizontalspülbohrarbeiten“  

ATV DIN 18325 „Gleisbauarbeiten“  

ATV DIN 18326 „Renovierungsarbeiten an Entwässerungskanälen“  
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ATV DIN 18329 „Verkehrssicherungsarbeiten“  

ATV DIN 18330 „Mauerarbeiten“  

ATV DIN 18331 „Betonarbeiten“  

ATV DIN 18332 „Naturwerksteinarbeiten“  

ATV DIN 18333 „Betonwerksteinarbeiten“  

ATV DIN 18334 „Zimmer- und Holzbauarbeiten“  

ATV DIN 18335 „Stahlbauarbeiten“  

ATV DIN 18336 „Abdichtungsarbeiten“  

ATV DIN 18338 „Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten“  

ATV DIN 18339 „Klempnerarbeiten“  

ATV DIN 18340 „Trockenbauarbeiten“  

ATV DIN 18345 „Wärmedämm-Verbundsysteme“  

ATV DIN 18349 „Betonerhaltungsarbeiten“  

ATV DIN 18350 „Putz- und Stuckarbeiten“  

ATV DIN 18351 „Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden“  

ATV DIN 18352 „Fliesen- und Plattenarbeiten“  

ATV DIN 18353 „Estricharbeiten“  

ATV DIN 18354 „Gussasphaltarbeiten“  

ATV DIN 18355 „Tischlerarbeiten“  

ATV DIN 18356 „Parkett- und Holzpflasterarbeiten“  

ATV DIN 18357 „Beschlagarbeiten“  

ATV DIN 18358 „Rollladenarbeiten“  

ATV DIN 18360 „Metallbauarbeiten“  

ATV DIN 18361 „Verglasungsarbeiten“  

ATV DIN 18363 „Maler- und Lackierarbeiten – Beschichtungen“  

ATV DIN 18364 „Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten“  

ATV DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“  

ATV DIN 18366 „Tapezierarbeiten“  

ATV DIN 18367 „Holzpflasterarbeiten“  

ATV DIN 18379 „Raumlufttechnische Anlagen“  

ATV DIN 18380 „Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen“  
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ATV DIN 18381 „Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden“  

ATV DIN 18382 „Nieder- und Mittelspannungsanlagen mit Nennspannungen bis 36kV“  

ATV DIN 18384 „Blitzschutzanlagen“  

ATV DIN 18385 „Aufzugsanlagen, Fahrtreppen und Fahrsteige sowie Förderanlagen“  

ATV DIN 18386 „Gebäudeautomation“  

ATV DIN 18421 „Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen“  

ATV DIN 18451 „Gerüstarbeiten“  

ATV DIN 18459 „Abbruch- und Rückbauarbeiten“ 
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